
der

achtunddreitzigsten Sitzung des krain. Landtages zu 
Laibach

am 29. 3Ttflt*5 1863.

Anwesende: Vor s i t zender :  v. Wur z bac h ,  Landeshauptmanns-Stellvertreter von Krain. — Regiernngö- 
Commissär: Landesrath Rot h .  —  Sämmtliche Mitglieder mit Ausnahme des Herrn Landeshauptmanns Frei
herr» v. E o d e l l i ,  des Herrn Fürstbischofs Dr. W i d m e r ;  dann der Herren Abg. Am drosch,  Baron 
A p s a l t r e r n ,  Graf Ant. A u e r s p e r g ,  K o s l e r ,  Locker, Dr .  Recher.  Baron Mich. Zo i s .  — Schrift
führer : V i l h a r .

Tagesordnung: 1. Lesung des Sitzung« - Protokolle« vom 28. M arz 1863. —  2. Vortrag in Betreff eines allgemeinen Gesetzes 

über die Anlegung neuer Grundbücher. —  3. Vortrag bezüglich der Förderung der Operation des Grundlasten-Ablösungs-Geschäftes.
—  4. Vortrag die Revision des Heeres-Ergänzungs-Gesetzes betreffend.

Lcginn der Sitzung 10 Itljr 27 Minuten Vormittag.

Landeshauptmanns - Stellvertreter v. W u r z b a ch: Ich 
coustatire die Beschlußfähigkeit der Mitglieder deS H. Hau
ses und eröffne die Sitzung. Ich ersuche den Herrn 
Schriftführer die Lesung des gestrigen Protokolls zu 
beginnen. (Schriftführer Vilhar ließt dasselbe. — Nach 
der Verlesung.) Wird gegen die Fassung des Protokolls 
etwas erinnert? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so 
erkläre ich es für genehmigt.

W ir komme» nun zum ersten Gegeustaiide der Ta
gesordnung, betreffend den Bericht wegeu Vorberathuug 
der Regierungsvorlage in Betreff eines allgemeinen Ge
setzes über die Anlegung neuer Grundbücher und Ver
besserung der bereits vorhandenen öffentlichen Bücher fammt 
einer neuen GrundbnchSordnnug.

Ich ertheile dem Herrn Berichterstatter daS Wort.
Berichterstatter B r o l i c h :  (Ließt.)

„Hoher Landtag!
I n  der 17. Sitznng am 19. Februar d. I .  hat der 

Herr Landeshauptmann eine von Sr. Ercellenz dem Herrn 
Statthalter erhaltene Zuschrift vom 18. v. M ., Z. 304/P. 
dem H. Landtage mitgetheilt, worin es unter ändern 
wörtlich heißt:

„Ich habe die Ehre Euer Hochwohlgebore» an
ruhend auf Grund deS 8- 19 Absatz 2 der Landesord- 
nnng den mit Erlaß des H. k. k. Staatsministeriums 
vom 16. d. M ., Z. 1302 herabgelangten Entwurf eilte6 
allgemeinen Gesetzes, betreffend die Anlegung neuer Grund
bücher und Verbesserung der bereits vorhandenen öffent
lichen Bücher fammt dein Entwürfe der Grundbuchs
ordnung mit dein Ersuche» niitzntheilen, denselbe» dem

X X X V I I I .  Sitzung.

Landtage jedoch l edi gl i ch zur Erstattung der Aenßerung, 
ob und welche Anstände mit Rücksicht auf eigeuthümlicye 
Verhältnisse des Landes einzelnen Bestimmungen des Ge
setzes entgegen stehen, zu übergeben".

Nach Vertheilnng dieser Vorlage nnter die Herren 
Landtagsabgeordlicten wurde zu deren Vorberathung in 
der 18. Sitznng aus der Mitte des H. Hauses ein aus 
7 Mitgliedern bestehender Ausschuß gewählt.

Der Ausschuß hat in seiner 1. Sitzung sich vor 
Allem die Frage gestellt, ob die Vorberathnng dieser Re
gierungsvorlage sich auf die von der Regierung abgefor- 
derte Aenßerung zu beschränken, oder ob auch in eine 
weitere Prüfung deS Gesetzes und der GrnndbnchSord- 
uuug eingegangen werden nnd die Berichterstattung hier
über in einem ausgedehntere» Umfange erfolgen sollte.

Nach reiflicher Erwägung und Erörterung dieser 
Frage hat der Ausschuß einhellig beschlösse», die Aenße- 
rung in der obigen von der H. Regierung angedenteten 
Beschränkung zu erstatten, nnd sohin auch die Vorbera
thuug vorzüglich auf jene Momente zu beschränken, welche 
erforderlich sind, um den Anforderungen deS H. k. k. 
Staatöministcriumö zu entsprechen.

Hiebei ging der Ausschuß von der Betrachtung aus, 
daß das zu erlassende Gesetz fammt der Grundbnchsord- 
nnng in den Wirkungskreis des ReichSratheS gehöre und 
daselbst erst zur Berathung und Beschlußfassung kommen 
werde, zu dem aber noch, daß der H. Landtag nur eine 
bestinimte Aeußeruug nach dem 8 19 Abs. 2 der Landes
ordnung zu erstatten habe, und ein umfangreicheres Gut
achten nicht zweckdienlich erscheinen dürfte".



2

Ich erlaube mir nur auf bcu §. 19 Art. 2, welcher 
vom hohen Staatsmiuisteriiim und auch von der Landes
regierung hier augedentet wurde, auf welchen das Gut
achten des Landtages beschränkt werde» sollte, aufmerksam 
zu machen, der §. 19 sagt im Eingänge, „der Landtag 
ist berufen", und unter Art. 2 , „Vorschläge abzugeben 
über alle Gegenstände, worüber er von der Regierung zu 
Rathe gezogen wird". Ich w ill daher nur daS andeuten, 
daß die Aenßerung, welche der H. Landtag zn erstatten 
hat, sich lediglich daraus bezieht, ob und welche Umstände 
diesem Gesetze mit Rücksicht auf die eigentümlichen Lan
desverhältnisse entgegen stehen.

(Liest.) „Bon diesem Standpunkte ausgehend, hat 
nun der Ausschuß das vorliegende Gesetz und die Grnnd- 
bnchsordnung einer eingehenden Prüfung unterzogen, und 
am Schluffe der Berathung sich einhellig ausgesprochen, 
daß mit Rücksicht auf eigentümliche Verhältnisse des 
Landes feine Anstände den einzelnen Bestimmungen des 
Gesetzes entgegenstehen.

M it diesem Ausspruche hat der Ausschuß seine 
Ausgabe gelöset, derselbe glaubt jedoch sich verpflichtet auf 
jene Bestimmungen des Gesetzes hinzuweisen, wo eine 
bestimmtere Fassung wünfcheiiswerth wäre, oder deren 
Aenfcerung angestrebt werden solle".

Unter diesen Bestimmungen erscheinen insbesonders 
die 88- 4, 10 und 33 des Gesetzes, diese sind diejenigen, 
auf welche der Ausschuß den H. Landtag noch besonders 
aufmerksam machen zn sollen glaubte.

(Liest.) „ad 8- 4. Dieser §. spricht von den 
bereits vorhandenen öffentlichen Büchern, wozu offenbar 
auch die Landtafel gehört, von der Landtafel, als sol
cher wird jedoch in dem ganzen Gesetze keine Erwähnung 
gemacht.

Der Ausschuß hat daher auch die Frage erörtert 
und geprüft, ob der Fortbestand der Landtafel oder deren 
Auflassung befürwortet werden solle.

In  Erwägung jedoch, daß mit dem landtästicheu 
Besitze gegenwärtig nicht nur nach der JunSdittioiiS- 
Norm, sondern auch nach der Landesorduuiig und Land
tags-Wahlordnung bedeutende Rechte verbunden sind, 
sonach die Landtafel ohne Verletzung oder vorläufige Abän
derung anderer Gesetze sofort nicht aufgelassen werden kann, 
der Ausschuß aber dießfallS nicht vorgreifen zu sollen 
erachtet, wurde durch Stimmenmehrheit beschlossen, in 
einen bestimmten Ausspruch hierüber nicht einzugehen, 
weil andererseits sehr gewichtige Gründe für die Auflas
sung der Landtafel sprechen.

ail 8 10. Dieser 8. erklärt, daß zur Rechtögil- 
tigkeit der Verlautbarung des nach 8. 9 auszuscrtigenden 
Edictes, dessen einmalige Einschaltung in dem Amtsblatte 
der LandeSzeituug genüge.

Der Ausschuß ist jedoch einhellig der Ansicht, daß 
die Verlautbarung deS hier bezogenen EdicteS durch 
3malige Einschaltung im AmtSblatte der Landeszeitnng 
und 3malige Kundmachung vor allen Pfarrkirchen und 
Euratien zu geschehen habe.

Eilte so gestaltige Kundmachung ist gegenwärtig 
im Kronlande Ärain in allen wichtigen Angelegenheiten 
üblich, und sie ist nach den hiesigen EulturS-Verhältnissen 
nothwendig.

ad 8. 33. Eine wichtige Bestimmung ist jene deö
8. 33, welche vorschreibt, daß die Kosten ftir die Anle
gung neuer Grundbücher und für die Verbesserung von 
bereits vorhandenen öffentlichen Büchern vom Staate 
nur vorzufchießeit, demselben aber von dem betreffenden 
Lande seiner Zeit zu vergüten sind.

Dieser Bestimmung glaubt der Ausschuß auS prin- 
eipiellen Gründen entgegen treten zn müssen.

Die Erlassung deS vorliegenden Gesetzes und der 
Grundbuchsordnung gehört zur Kompetenz des Reichs- 
rathes, indem diese für alle im ReichSrathe vertretenen 
Königreiche und Länder gelten, die Grundbücher aber 
eben auf Grund derselben angelegt oder verbessert werden 
sollen.

Das Gesetz ist ein Reichsgesetz und eS sollen die 
zum JuSlebeutreten desselben erforderlichen Kosten auS 
Reichsmitteln bestritten werden, und zwar um so mehr, 
als auch die Grundbnchsgebühren nicht in den Landes- 
soud, sondern in den Reichsschatz fließen.

Den betreffenden Ländern eine Rückvergütung auf
zuerlegen , hieße dieselben neu besteuern, was bei der 
ohnehin geschehenen allgemeinen Erhöhung der Steuern 
nicht zulässig, für das so sehr überbürdete Krouland Krain 
aber geradezu unerschwinglich wäre.

Wenn sich der Ausschuß demnach einige Bemerkun
gen zn den Bestimmungen deö vorliegenden Gesetzentwur
fes erlaubt hat, so glaubt er deßwegeu doch seinem Ein
gangs gefaßten Beschlüsse, die Aenßerung in der von der 
H. Regierung angedeuteten Beschränkung zu erstatten, 
nicht untren geworden zu fein, weil er keine bestimmten 
Zusatz - oder Abäudernngsauträge gestellt, sondern nur 
feine Wohlmeinung über einzelne Gesetzesbestimmungen 
ausgesprochen hat".

Ich erlaube mir hier nur dem H. Hanse zn bemer
ken, daß der Ausschuß wohl nicht der Ansicht war, daß 
alle Bestimmungen des Gesetzes und insbesondere jene 
der Grundbuchsordnung für das Land Krain ihre volle 
Anwendung finden werden, im Gegentheile sind mehrere 
Bestimmungen in der Grundbuchsordnung, gegen welche 
schon bei der Berathung mehrfache Einwendungen gemacht 
wurden.

Jedoch die Aenderungen des Gesetzes sind vorerst 
Sache deS ReichsratheS, nnd der Ausschuß zweifelte gar 
nicht daran, daß vom ReichSrathe mehrere Aenderungen 
vorgenoinmen werden; jedoch sind sie so geartet, daß der 
Ausschuß sich nicht für berechtigt glaubte zu erklären, daß 
sie in irgend einer Beziehung mit Rücksicht auf die lan
desüblichen Verhältnisse, aus die hierorts bestehenden 
Verhältnisse nicht erlassen werden könnten. Demnach hat 
sich auch der Ausschuß in eine weitere Prüfung, oder in 
eine weitere Darstellung nicht eingelassen, und zwar nur 
auf Grund des von mir bereits Anfangs erwähnten 
Beschlusses.

(LieSt. > „Demnach stellt der Ausschuß den Antrag: 
Der hohe Landtag wolle beschließen:

1. Es werde der, von dem zur Vorberathuttg der 
Regierungsvorlage, in Betreff eines allgemeinen Gesetzes 
wegen Anlegung neuer Grundbücher und Verbesserung 
von bereits vorhandenen öffentlichen Büchern famnit einer 
neuen GruudbuchSordnuiig gewählten Ausschüsse, gefaßte 
Beschluß:

„Daß mit Rücksicht auf eigentümliche Verhältnisse 
des Landes keine Anstände den einzelnen Bestimmungen 
des Gesetzes entgegenstehen", genehmiget, und derselbe 
der H. k. k. Landesregierung in Antwort auf die an den 
Herru Landeshauptmann gerichtete Zuschrift vom 18. Febr. 
d. I .  Z. 304/P. mitgetheilt.

Weiters wolle der h. Landtag beschließen:
2. Auch die von dem Ausschüsse zu den einzelnen 

Gesetzen gemachten Bemerkungen werden genehmigt und 
im Nachhange zu dem obigen Beschlüsse gleichfalls der H. 
Landesregierung mitgetheilt".



P rä s id e n t :  Da der vom Ausschüsse gestellte
Antrag ans 2 Thcilen bestellt, so eröffne ich die Gene
raldebatte.

Wünscht Jemand der Herren zur Generaldebatte 
das Wort?

Abg. Dr. T o  man :  Der verehrte Ausschuß hat 
unter Position §. 4 einige Motive angegeben, warum 
er die Frage der landtäflichcn Bücher nicht derart ausge
nommen, daß er sic in irgend einer Beziehung beantwortet 
hätte. Das vorgelcgte Gesetz nimmt ganz Umgang von 
den landtäflichen Büchern. — Da aber offenbar diese 
Bücher auch unter die öffentlichen gehören, so wäre cö 
wünschenöwerth gewesen, wenn die Umstaltung der öffent
lichen Bücher auf einer bessere», den Besitz und daö Eigen
thum sichernden Grundlage geschehen soll, — daß eben
falls auch die Frage der landtäflichcn Bücher zugleich in 
Erörterung gezogen würde.

Mehr noch, als der Rnstical- Besitz, erheischt der 
landtäfliche eine Grundlage, eine Sicherung für den Be
sitz, für den Umfang, als wie für den Rechtötitel desselben.

Keinem dürfte es heut zu Tage schwieriger sein, 
namentlich in unserem Vaterlande, das Eigenthum und 
den Besitz zu wahren — als einem landtäflichcn Besitzer, 
weil die landtäflichcn Bücher keinen Anhaltspunkt, keinen 
festen Beweis für das Eigenthum der Objecte im Um
fange geben, nnd der Gülten-Cataster bei unö nicht jene 
Grundlage dafür bildet, als z. B. im Nachbarlande 
Steiermark.

Diese Frage hat die Regierung außer Auge gelassen, 
vielleicht, daß sic dieselbe in einer ändern Zeit ausnehmen 
und in einer Rcgicrungs - Vorlage einzeln den Landtagen 
zur Berathung übergeben wird. Da aber der verehrte 
Ausschuß die Frage aufgeworfen hat, ob es zweckmäßig 
wäre, daß landtäfliche Bücher als solche bestehen, oder 
aufhören, nnd sie dahin mit Stimmenmehrheit beantwor
tet hat, daß über einen bestimmten Ausspruch nicht cin- 
zugchen ist, jedenfalls aber Gründe angegeben hat, welche 
gewissermaßen dafür sprechen, daß die landtäflichen Bü
cher als solche fortbestehen sollen, so erlaube ich mir nur 
im Wenigen diese Gründe zu widerlegen.

ES ist angeführt worden, daß mit dem landtäflichcn 
Besitze nicht nur die Jurisdictionö - Norm in Verbindung 
steht, nnd nach derselben bedeutende Rechte verbunden 
sind. — Wohl wahr, meine Herren! ES sind nach der 
Jurisdictions-Norm sowohl persönliche als dingliche 
Rechte der Landtafelgüterbesitzer hinsichtlich des Gerichts
standes normirt. Es entsteht die Frage, ob sich die 
landtäflichcn Bücher, rcsp. die Ordnung derselben, die 
BchaUnng oder Auflassung derselben nach der bestehenden 
Jurisdictionö - Norm, oder ob sich die Jurisdictions-Norm 
nach den landtäflichcn Büchern zu richten hat.

Es ist ein Princip hier in Frage, — daS Princip, 
ob jeder, der einen landtäflichen Besitz hat, einen privi- 
legirten Gerichtsstand in irgend welcher Beziehung nnd 
Ausdehnung genießen soll oder nicht.

Die principielle Frage also, muß zuerst beantwortet, 
und die Frage des Gerichtsstandes als solche sestgcstellt 
werden, dann wird die JurisdictionS-Norm und die 
Frage der Landtafel nach diesem Principe erlediget werden. 
Keineswegs liegt dieses in der JurisdictionS-Norm, diese 
muß sich nach dem Principe, nnd nach den, darnach 
gestalteten, bestehenden landtäflichen Büchern richten. — 
Ich, für meine Person, kenne keinen Grund, warum 
hinsichtlich der Landtafclgütcr eine Ausnahme dcö Gerichts
standes noch bestehen soll. Die bezügliche Basis ist ver
schwunden; der Realbcsitz ist einmal ein landwirthschaft-

3

lieber Besitz im größeren oder kleineren Maße, und cS 
könnte nur in ändern Beziehungen Rücksicht genommen 
werde», ob Einzeln - Gerichte oder Collegial - Gerichte, 
Bezirksgerichte oder ein höheres Gericht die Eompctenz 
der Streitigkeiten der bezüglichen Besitzer größerer W irth- 
schaften habe. — Der Grund der JuriSdictionsnorin also ist 
nicht bestimmend genug, daß man sagen möchte, diescrhalb 
kann jetzt hinsichtlich der Auflassung der Landtafel Nichts 
vorgcbracht werden.

WaS die weitere Begründung in Hinblick auf die 
Landes-Wahlordnung betrifft, gemäß welcher dem land- 
täflichen Besitze gewisse Rechte gegeben sind, kann eben 
sowenig darin der Grund liegen, daß die landtäflichcn 
Bücher noch aufrecht bestehen? Auch in dieser Rücksicht 
wird eine Revision und Umänderung der Landes-Wahl
ordnung nothwendig fei» auf Grundlage dcö anerkannten 
Principeö, daß nicht bloß der Besitz eines GroßgrnndeS, 
ans dem Grunde einen Vorzug gibt bei der Wahl, weil 
dieses Object in der Landtafel vorkommt. — Ich möchte hier 
denjenigen, welche vielleicht diesen Vorzug der Landtafel, 
und des darauf gegründeten Wahlrechtes in Anspruch
nehmen, zum Gegentheile Vorhalten, daß ein Nachtheil
davon auch Jemand zukommen kann, daß ein größeres
oder kleineres Grundstück i» der Landtafcl vorkommt. In  
unserem Vatcrlandc sind viele Güter gctheilt, zerstückt 
worden, nnd befinden sich im Besitze einzelner Rustical-
Besitzer, einzelner Bauern. Nach dem Hcercrgänzungs- 
gcsetzc, welches auch heute noch besteht, hat ein laud- 
täflicher Besitzer sich vom Militär-Dienste unbedingt los- 
kanfen müssen. — Wenn nun jetzt ein Bauer, der im Be
sitze eines Stückes eines solchen Gutes, welches in der 
Landtafcl eingeschrieben war nnd ist, der mit seinem Einkommen 
nicht besser gestellt ist, als sein Nachbar, welcher aber sein 
Grundstück im Grundbuche eines ehemaligen Dominiums 
gehabt hat, einen Sohn zur Stellung hatte, so mußte er 
für ihn 1.500 fl. erlegen, wo sein ganzes Grundstück
nicht 1.500 fl. wcrth war. Diese Wohlthat, diesen Nach
theil hat der bezügliche auS dem Grunde gehabt, weil 
sein Grundstück im der Landtafcl eingeschrieben war.

Ich habe gezeigt, daß die Anknüpfung der Rechte 
oder Vorrechte an den Umstand, daß ein Grundstück, 
eine Landwirlhschaft in der Landtafel eingetragen ist, 
gegen die Principicn dcS gleichen Rechtes, des Rechtes 
überhaupt und der freiheitlichen Anschauungen verstößt, 
daß in dieser Beziehung wesentliche Umänderungen in
unserem Staate erfolgen müssen, und daß vor Allem die 
Landtafel als solche, als Basis eines Vorrechtes aufzu- 
hören habe. In  dieser Beziehung würde ich einen
dircctcn Antrag gestellt haben, wenn die Regierungs- 
Vorlage einer ändern Ansicht wäre. Da aber die Regie
rungs-Vorlage gar Nichts gebracht hat, so habe ich nur, 
weil der verehrte Ausschuß einige Ansichten darüber ge
sagt hat, meine andere Ansicht geoffcnbart.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand von den 
Herren das Wort? (Nach einer Pause.) Herr Be
richterstatter.

Berichterstatter B  r o l i ch: Ich muß nur auf eine 
Bemerkung deS Herrn Vorredners erinnern, daß der Aus
schuß nicht nur diese Gründe, welche der Herr Vorredner hier 
vorgebracht hat, sondern weit wichtigere in Betrachtung 
ezogcn hat, welche für die Frage der Auflassung der
andtafcl sprechen.

Der Ausschuß hat nicht verkannt, daß die Auf
lassung der Landtafcl sogar durch daö Gemeiudcgesctz, 
dann durch den Kataster geradezu gefordert wird. Jede 
Liegenschaft soll zu einer Gemeinde gehören, der Kataster

r
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soll mit dein Grundbuche in Uebcreinstimmung sein k .
I n  der Ausführung sind diese Bestimmungen so geartet, 
daß sie für die Auflassung der Landtafel durch und durch 
sprechen. Wie gesagt, nicht nur das, was der Herr Vorred
ner vorgebracht hat, sondern viel gewichtigere Gründe 
sind vom Ausschüsse in Beachtung gezogen worden. A l
lein eben in dem Principe, welches der Ausschuß ange
nommen hat, daß eS bei der Aeußerung, so wie sic vom 
Staatsministerium und sohin von der Regierung gefordert 
w ird, sein Verbleiben habe, hat man sich in einen be
stimmten Ausspruch nicht eingelassen, daher auch keine be
stimmten Anträge gestellt, denn wenn man daS gcthan 
hätte, so hätte man nicht nur das Gesetz, sondern die 
ganze Grundbuchsordnung berathen, zu allen Bestimmun
gen , welche für das Land nicht besonders entsprechend sind, 
Abänderungen oder Zusatzanträge stellen müssen. Hätte 
der Herr Vorredner de» Grundsatz, den der Ausschuß 
ausgesprochen hat, bekämpft und einen neuen Antrag ge
stellt, dann wären seine Bemerkungen nicht ohne Grund, 
so aber brauche ich nicht mich in die weitere Widerle
gung derselben cinzulassen.

Abg. Dr. T  v m a n : Der verehrte Herr Bericht
erstatter hat gesagt, daß den Ausschuß noch andere Gründe 
bewogen haben, diese Frage nicht in bestimmter Richtung 
zu berathen und Anträge zu stellen, doch wundert sich der
selbe, daß ich keinen Antrag gestellt habe. Es sind weder 
im Berichte, noch von dem Herrn Berichterstatter irgend 
mehrere andere Gründe, alS die, die ich widerlegt oder 
anders aufgcfafit habe, vorgebracht worden, daher ich nicht 
in der Lage bin, aus die in der inner» Gesinnung zu 
antworten.

Ich war auch nicht in der Lage einen Antrag zu stellen, 
doch glaube ich, wäre eS wünschenswcrth, daß eine S tim 
me im hohen Landtage über die Principten der Gleichheit 
des Real - Eigenthums und die Art und Weise der Ein
tragung desselben sich erhoben hätte.

P r ä s i d e n t :  Die Generaldebatte ist geschlossen.
Berichterstatter B  r o l i ch: Ich erlaube mir da zu 

bemerken, daß der Ausschuß von der Absicht ausgegangen 
ist, dort, wo keine Anträge gestellt werden, auch keine 
andere Gründe anzuführen, als daß der Gegenstand in 
reifliche Erwägung gezogen wurde.

P r ä s i d e n t :  Die Generaldebatte ist geschlossen. 
W ir gehen nun zur Special-Debatte Über, und es kommt 
nun der erste Antrag des Ausschusses zur Berathung. 
Derselbe lautet: (LieSt denselben.) Wünscht Jemand daS 
Wort? (Nach einer Panse.) Wenn nicht, so bringe 
ich den Antrag deö Ausschusses, den ich soeben verlesen 
habe zur Abstimmung, und bitte jene Herren, welche mit 
diesem Antrage einverstanden sind, sitzen zn bleiben. (Nie
mand erhebt sich.) Er ist genehmigt.

Der zweite hier vorliegende Antrag lautet: (Liest 
denselben.) Ehe wir darüber berathen und beschließen 
können, müssen wir die einzelnen Bemerkungen des gedach
ten Ausschusses in Erwägung ziehen. Es kommt nun 
die Bemerkung ad §• 4 des Gesetzes zur Berathung.

Diese Bemerkung, wie sie der Ausschuß beliebt hat, 
lautet: (Liest dieselbe.) Wünscht Jemand von den Herren 
in Betreff dieser Bemerkung deö Ausschusses das Wort? 
(Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bitte ich jene Herren, 
welche mit dieser Bemerkung des Ausschusses einverstanden 
sind, sitzen zn bleiben. (Niemand erhebt sich.) Sie ist 
vom hohen Hanse genehmigt.

Der Ausschuß hat ferner zn 8- 10 des Gesetzes, 
folgende Bemerkung gemacht: (Liest dieselbe.) Wünscht
Jemand zu dieser Bemerkung baS Wort? (Nach einer

Pause.) Wenn nicht, so bringe ich diese Bemerkung zur 
Abstimmung, und bitte jene Herren, welche die Bemer
kung des Ausschusses zu §. 10 genehmigen, sitzen zu 
bleiben. (Niemand erhebt sich.) Sie ist genehmigt.

Zu §. 33 deö Gesetzes macht der Ausschuß folgende 
Bemerkung: (Liest dieselbe.) Wünscht Jemand zu dieser 
Bemerkung deö Ausschusses daö Wor t ?

Abg. Dr. S  u p p a n : Es zeigt sich von Seite dcS 
ReichöratheS das Bestreben, so wie eS sich schon früher 
von Seite der Central-Regierung gezeigt hat, die Kosten 
für die einzelnen Geschäfte vom Staatsschatze abzuwälzen, 
und die Bestreitung derselben den verschiedenen Ländern 
aufzulegen. Anderseits ist von Seite der einzelnen Länder 
wieder daS Bestreben diese Kosten von sich abzuwälzen 
und sie auf den Staatsschatz zu übertragen. Es sind bei 
uns unserm Landesfonde mancherlei Kosten aufgebürdet, 
von denen w ir glauben, daß dieselben der Staatsschatz 
zu tragen hätte, insbesondere deßhalb, weil daö Land 
Krain vermöge seiner Lage sich in einer abnormen Stel
lung befindet und bezüglich mancher dieser Kosten größere 
Lasten zu tragen hat , als deren auf die anderen Länder 
entfallen. Wenn nun in allen diesen Punkten den Wün
schen des Landes Rechnung getragen würde, so wäre ich 
auch weit entfernt, mich hinsichtlich dieses Punktes dem 
Ausschuß-Anträge nicht anzuschließen. Wollen w ir je
doch in Fällen, wo wir uns in einer günstigen Lage be
finden, diese Kosten dem Staatsschatze aufbürden, so glaube 
ich, daß w ir dem Lande damit keinen Dienst leisten, son
dern, weil eben die Auslagen deö Staatsschatzes durch 
die Contribuenten deS GesammtgebieteS gedeckt werden 
müssen, daß wir den Contribuenten unseres Landes in 
diesem Falle, bei Errichtung neuer Grundbücher, nur 
größere Lasten aufbürdcn würden, alS diejenigen wären, 
welche das Land für die Kosten der Errichtung selbst 
tragen würde.

I n  T irol besteht kein Grundbuch; dort wird die 
Anlegung der neuen Grundbücher mit sehr großen Kosten 
verbunden sein. Dasselbe ist große» TheilS in Istrien 
der Fall; bei uns bestehen bereits Grundbücher und die 
Anlegung der neuen würde nur mit geringen Kosten 
verbunden sein, warum sollten wir, wo w ir uns liier in 
einer günstigen Lage befinden, zu den mehreren Kosten 
der übrigen Länder beitragen wollen? Ich sehe dieses 
nicht ein, und so lange unfern Wünschen in den übrigen 
Richtungen nicht Rechnung getragen wird, in solange 
unsere Lasten nicht auch in anderer Beziehung erleichtert 
werden, wo w ir dieselben mit Grund ansprechen können, 
kann ich auch nicht dafür stimmen, daß sich dahin aus
gesprochen werde, daß die hier in Rede stehenden Kosten 
vom Staatsschätze getragen werden. Ich stelle demnach 
den Antrag: „Der vom Ausschüsse zu §. 33 gestellte 
Antrag habe wegzubleiben".

P r ä s i d e n t :  Da dieser Antrag ein ablehnender 
ist, bedarf er keiner Unterstützungsfrage. Wünscht noch 
Jemand von -den Herren das Wor t ? (Nach einer Pause.) 
Wenn nicht, so ertheile ich dem Herrn Berichterstatter 
das letzte Wort.

Berichterstatter B r o l i c h :  Der Ausschuß hat nicht
verkannt, daß eö sich darum hauptsächlich handelt, ob 
dem Lande Krain in dem Falle, wenn die Kosten von 
demselben getragen würden, größere Lasten aufgebürdet 
würden, oder im Falle, wenn die Kosten aus Reichs mit- 
teilt vorgeschossen, seinerzeit aber verhältnißmäßig durch 
die Kronländer zu bestreiten wären. Allein der Landes
ausschuß hat sich vergegenwärtigt, daß die Grundparzel- 

! lirung im Lanbe Krain eine außerordentlich hohe sei,



daß der Cataster, welcher mit beit Grundbüchern in 
Uebereinstimmung gebracht werden soll, ein sehr ungeord
neter sei, daß daher bedeutende Lokalisiruugen werden 
stattfinden müssen, wobei noch sehr viele Schwierigkeiten 
obwalten werden. Die Grönländer Tirol miP Istrien, 
die der Herr Vorredner angezogen hat, sind nur sehr 
kleine Kronländer und dürften in die Waaschale kein 
besonderes Gewicht legen. Nehmen wir größere Grön
länder an, wie das Königreich Böhmen, wo der Cataster 
erst in neuester Zeit ausgenommen, und viel vollständiger 
ausgenommen worden ist, als in Krain. Ebenso ist in Steier
mark , Oesterreich der Cataster viel geordneter; diese
großem Grönländer werden daher verhältnißmäßig zum 
Kronlande Krain viel weniger Kosten verursachen, und 
so war der Ausschuß der Ansicht, und zwar einstimmig 
der Ansicht, daß eö zweckmäßiger wäre, wenn die Ko
sten für die Anlegung und Verbesserung der Grund
bücher im Allgemeinen auö Reichsmitteln bestritten 
würden. Weiters hat er sich der Hoffnung hinge
geben, daß hierbei Krain nicht nur nicht mehr belastet, 
sondern wahrscheinlich leichtern Kaufes davon kommen
dürfte. Ziffermäßig läßt sich das nicht Nachweisen,
eS war nur eine Ansicht deS Ausschusses, theilt sie jedoch 
der hohe Landlag nicht, so besteht nach meiner Meinung 
der Ausschuß nicht geradezu darauf, daß dabei verharrt 
werden soll; wenigstens für meine Person bestehe ich 
nicht darauf, bleibe jedoch bei der ausgesprochenen An
sicht, und glaube, daß sie der Ausschuß auch nicht aufge
ben dürfte. Es bleibt dem hohen Landtage überlassen, 
zu erwägen, auf welche Art und Weise eS für daS Kron- 
land Krain besser wäre, die Kosten auö Reichsmitteln 
bestreiten zu lassen, oder sie vom Lande tragen zu lassen.

P r ä s i d e n t :  Die Debatte über die Bemerkun
gen des 8- 33 ist geschlossen.

Ich bringe nun diese Bemerkungen, die ich bereits 
früher verlesen habe, und die den Herren ohnedieß litho- 
graphirt vorliegen, zur Abstimmung, und bitte jene Her
ren (ich schicke voraus, daß ich den ablehnenden Antrag 
des Herrn Abg. D r. Suppan nicht zur Abstimmung 
bringe, weil bei der Abstimmung selbst darauf Rücksicht 
genommen w ird , indem jene Herren, welche mit ihm stim
men, nicht für den Ausschußantrag aufstehen werden), 
welche mit dem Ausschußantrage rücksichtlich dieses Para
graphen einverstanden sind, sich gefälligst zu erheben. 
(Geschieht.) Es ist die offenbare Majorität.

Ich bin nun in der Lage den zweiten Antrag deS 
Ausschusses zur Abstimmung zu bringen, welcher lautet: 
(Liest denselben.) Jene Herren, welche hiemit einver
standen sind, bitte ich, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt 
sich.) Auch dieser Antrag ist genehmigt.

Da hier zwei Anträge vorliegen, so ist nach der 
Geschäftsordnung eine dritte Lesung nothwendig. Ich 
glaube, daö H. Haus wird einverstanden sein, daß wir 
dieselbe gleich vornehmen. Ich bitte jene Herren, welche 
mit diesen beiden Anträge» in dritter Lesung einverstanden 
sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Die An
träge sind auch in dritter Lesung genehmigt, und somit 
ist dieser Gegenstand abgethan.

W ir kommen zum zweiten Gegenstände der Tages
ordnung, betreffend den Bericht deS Coniitt';, über den in der 
7. Sitzung deö Landtages vom Jahre 1861 eingebrach- 
tett Antrag auf Förderung der Operationen des Grund
lasten-Ablösungs - Geschäftes.

Ich ertheile dem Herrn Berichterstatter das Wort.
Berichterstatter v. S t r a h l :  (LieSt.)
„Anläßlich der von den Abgeordneten Mulley, Dr. Sup-
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pan nnd Vilhar in der 7. Sitzung des Landtages vom 
Jahre 1861 cingebrachten Anträge, wurde vom H. Hanse 
ein Eomitö beauftragt, die Frage zu berathen, welche 
Schritte, ohne der Sache selbst Abbruch zu thun, zu einer 
rascher» Beendigung deö Grnndlasten-Ablösnngö - Geschäf
tes führen könnten, und daö Ergcbniß dieser Berathung 
dem H. Landtage vorzulegen.

Wegen der dauernde» Abwesenheit von zwei in die
ses Coinite gewählten Mitgliedern, konnte sich dasselbe 
erst im Laufe dieser Landtagsperiode constituiren, und es 
ist dieß der Grund, mit welchem dieses H. Hans die ver
spätete Vorlage dieses Berichtes für entschuldiget hal
ten wolle.

Es lag in der Natur der Sache, daß bei der Lö
sung dieser Ausgabe vor Allem die mit der Verordnung 
der Ministerien deö Innern und der Justiz vom 31. Oc- 
tobcr 1857 Nr. 218 R. G. B. erlassene Instruction zur 
Durchführung der durch das a. H. Patent vom 5. Juli 
1853 Nr. 130 R. G. B. augcordncten Grundlasten - Ab
lösung und Regulirung inö Auge gefaßt werden mußte, 
welche Durchführungs-Instruction gerade im Interesse der 
Vereinfachung und der Beschleunigung des Geschäftes durch 
die spätere zwar nicht allgemein knndgemachte, jedoch für 
die betreffenden Organe maßgebende Verordnung des k. f. 
Ministeriums deö Innern <l<lo. 5. M ai 1860 Z. 13106 
bereits wesentliche Modifikationen erhielt.

M it steter Rücksichtnahme ans diese beiden Verord
nungen hat sich daö Comitv zuerst die Frage vorgelegt, ob 
eö nicht zweckmäßig erscheine, in dem Bestände der dermaligen 
Organe der Durchführung eine Aenderung anzubahnen.

Derzeit bestehen nämlich zur Abwicklung deö ein 
schlägigen Geschäftes:

1. Die Landcöcommission in Laibach;
2. die Lokalcommissionen:

a) in R ad nt au » Sdo r f, für die Bezirke Kronau, Neu 
niarktl und Radmannsdorf;

b) in La i b  a ch, für die Bezirke Stein, Littaj, Egg, 
Oberlaibach mit Ausnahme der Herrschaft Loitsch, 
dann für den näher gelegenen Theil von Weirelbnrg 
und für die Umgebung Laibachö;

c) in A d e l s b e r g ,  für die Bezirke Planina, Adelsberg 
und Senosetsch, Laas und Feistritz, so wie überhaupt 
für die Fürst Windischgrätz'schen Güter Lucgg, Loitsch 
und Haaöberg, wenn dieselben auch in andere Be
zirke fallen;

il) in ©  o 11 f ch e c, für die Bezirke Reifniz, Gottschee nnd 
Großlaschitz;
3. Die Bezirksämter:

e) K r a i n b u r g ;
f )  Lack, jedes für den eigenen Bezirk;
h) Wippach,  für die Bezirke Wippacb und Jdria;
i) T r e f f en ,  für die Bezirke Sittich, Teisenberg, Neu

stadt!, Treffen; —
k) 0  e r i i e m b l , für den gleichnamigen und den Bezirk 

M öttling; endlich
1) G u r f f e l d, für die Bezirke Gnrkfeld, Landstraß, Nas- 

sensnß und Rarschach.
I n  Anbetracht m m, daß es sicherlich zur schnel

ler» Förderung der Operation beitragen würde, je mehr 
Anmeldnngsoperate gleichzeitig in Angriff genommen, und 
durch die gesetzlichen Stadien der Verhandlung geführt 
werden; in weiterer Erwägung, daß es erwünscht erschei
nen muß, wenn die einzelnen mit diesem Geschäfte be
trauten Lokalorgane einer nähern, als der Beaufsichtigung 
der Landes - Contmission unterordnet würden, endlich mit 
Rücksicht auf die durch die Erfahrung gewonnenen bis



herigen Resultate, so wie auf die Möglichkeit einer Kosten
ersparung, hat das Comite sich darin geeiniget, daß die 
Auflösung der bisherigen Lokalcommissionen mit alleiniger 
Ausnahme von jener zu Radmannödors anznempsehlen 
wäre, wogegen VaS Grundlasten-AblösungS-Geschäft der 
übrigen Bezirke dem jeweiligen Bezirksamte unter Znthei- 
luug deö bisher für die Grnndlasten-Ablösung verwende
ten Personales, oder anderer disponibler Arbeitskräfte 
zuzuweisen wäre. Nnr die Lokalcommission zn RadmannS- 
dors wäre als solche, wegen der eigenthümlichen, in ihrem 
Sprengel obwaltenden Forstverhältuisse einstweilen noch 
fort zu belassen.

Belangend die Durchführung der einzelnen Amts
handlungen selbst, mußte sich dem Comite vor Allem die 
Ueberzeuguug aufdrängen, daß ein guter Theil der von 
den Berechtigten, wie auch von den Verpflichteten laut 
gewordenen Klagen hätte vermieden werden können, wenn 
die Lokalcommissionen sich jederzeit strenge nach der Anlei
tung des obgedachten H. Ministerial-ErlasseS vom 5. M ai 
1860 benommen haben würden".

Es ist hier der Ort ,  wo ich mir erlauben werde, 
den betreffenden Passns dieser Ministerialverordnung, die 
allgemein nicht knndgemacht worden ist, die aber den 
Grnndentlastnngs-Commissionen vorgezeichnet worden, ein- 
zufügen, sic lautet:

„Deu zur Durchführung der Grundlasten - Ablösung 
und Regulirung berufenen Bezirksämtern sind für den 
Zeitpunkt der Finalisirnng des einem jeden zngewiesenen 
Geschäftes angemessene Remunerationen nach Maßgabe 
der Tüchtigkeit und Beschleunigung ihrer Leistung in Aus
sicht zu stellen.

Den Bezirksbeamten gebührt für die in Grundlasten- 
Angelegenheiten unternommenen Amtsreifen, welche jedoch 
ans die dringendste Nothwendigkeit zu beschränken und 
in dieser Hinsicht strenge zu überwachen sind, die 
Vergütung nach den für die Bezirksämter dießfallö be
stehenden Normen.

Auch ist denselben die möglichste Ersparung in der 
Beiziehung von Sachverständigen, welche insbesondere bei 
sich ergebenden Vergleichen nnr ausnahmsweise cinzutrc- 
ten hat, zur Pflicht zn machen. Zur Abgabe von Gut
achten genügt in der Regel ein Sachverständiger.

Befunde sind künftig nur durch die officiell bestell
ten Sachverständigen abzugeben; tut Falle die Parteien 
die Wahl anderer BefundStnämter ausdrücklich in Anspruch 
nehmen, sind die Kosten, soweit solche die gewählten Sach
verständigen betreffen, von den wählenden Parteien zn 
kragen.

Hinsichtlich des in Zukunft zn beobachtenden Geschäfts
ganges finde ich vor Allem die möglichste Vereinfachung 
und Abkürzung des Verfahrens, soweit sie nur immer ohne 
Abbruch für die Gründlichkeit der Behandlung zulässig ist, 
nachdrücklichst anzuordnen.

Insbesondere muß tu dieser Richtung das Znsam- 
menfasfen ganzer Gemeinden, oder wenigstens von Grup
pen gleichartiger oder dasselbe Object betreffender Berich
tigungen, ferner die Verbindung der einzelnen Stadien deö 
Verfahrens in einer möglichst ununterbrochenen, fort
laufenden Verhandlung als wünschcnswerth bezeichnet 
werden.

Nach den bisherigen Erfahrungen kann es selbst 
dort, wo bei Feststellung der rechtlichen und sactischen Ver
hältnisse kein vollständiger Vergleich zn Stande kömmt, 
doch nur in seltenen Fällen einem Anstande unterliegen, 
»ach gehöriger Auseinandersetzung der streitigen Punkte 
sofort und ohne erst deren Entscheidung abzuwarten, ans

die Frage der Ablösung oder Regulirung überzngehen und 
dieselbe wenigstens eventuell durchzuführen.

Auch ersuche ich Euer Ercellenz dahin zu wirken, 
daß in den VerhandlnngSprotokollen der Lokalcommissionen 
eine bündige Form mit Vermeidung aller Wcitwendigkeiten 
und Wiederholungen beobachtet werde".

Auf diese Ministerialverordnung gründet sich nun 
die Bemerkung, welche ich bereits vorzulesen die Ehre 
hatte, die nämlich, daß ein guter Theil laut gewordener 
Klagen hätte vermieden werden können, wenn sich die 
Lokalcommissionen jederzeit an diese Verordnung gehalten 
haben würden.

(LieSt.) „Um in dieser Beziehung der LandeScommission 
eine festere Handhabe zttr zweckentsprechenden Ueberwa- 
chnng zu bieten, und ganz vorzüglich um die auffallend 
vielen Reisen, und die bedeutenden damit verbundenen 
Kosten ans das richtige Maß zurück zu führen, erachtet 
das Semite für nothwendig und wünschenswert), daß die 
ComntissionSleiter gehalten würden, über jede Anmeldung 
oder über eine bestimmte Gruppe solcher Anmeldungen 
einen umständlichen, den Gang der ganzen Operation um
fassenden, und speciell die nothwendigen Ercurse bespre
chenden Plan der LandeScommission zur Prüfung vorzule
gen, und sich genau an die hierüber «fließende Verfügung 
der LandeScommission zu halten. Bei der Feststellung 
dieses PlaneS sind jederzeit die in den 88. 24 und 25 
der DurchführuttgS - Instruction ««gedeuteten, Zeit- ttitd 
Kosten - Ersparung bezieleudcu Rücksichten im Auge zu 
behalten".

Ich füge hier die Bemerkung ein, daß Seine Ercel
lenz der Herr Statthalter anläßlich der Debatte über das 
Präliminare deö GrundentlastnngsfondeS bereits erklärt 
haben, daß derlei Reisepläne bereits angeordnet wor
den sind.

(Liest.) „D a zur gedeihlichen Lösung der so hochwichti
gen Aufgabe dieser Commissionen vor Allem Vertrauen einer
seits und redlicher Diensteifer anderseits unerläßlich ist, so 
muß eS im hohen Grade wünschenswert!) erscheinen, daß 
AlleS vermieden wäre, was den einschlägigen Verhand
lungen den Charakter der OeffenUichkeit benimmt, daher 
gegen die Einsichtnahme oder gegen die Ertheilnng von 
Abschriften der VerhandlnngSacten au die Interessenten 
principiell feitte Anstände zn erheben wären.

Nicht minder könnte zur Beschleunigung deS Ge
schäftes die Anordnung beitragen, daß Beschwerden über 
Jucideuzpunkte nur mit der Beschwerde über die Haupt
sache selbst zugleich angebracht werden dürfen.

Den hervorragendsten Factor bei dem Geschäfte der 
Grundlasten - Ablösung und Regttliruug bilden unbestritten 
die AuSfprüchc der „Sachkundigen oder Schätzmänner" 
und eö sind gerade diese, gegen welche die meisten Klagen 
von Seite der Parteien vorgekommen, so wie es gerade 
die Reisekosten ttttd Diäten dieser Sachverständigen sind, 
welche den ganzen Gang der Ablösnngö-Operation so sehr 
»ertheuern.

Wenn das Comite einerseits auch keineswegs die 
Schwierigkeiten verkeimt, die aus Gründen lokaler Natur 
hin und wieder gegen die Auffindung unbefangener Sach
verständiger obwalten mögen, so erachtet es doch anderer
seits, daß die insbesonderS in Jttnerkraitt bätisig vorkom- 
mende Verwendung des Forstpersonales der einen Herrschaft 
zur Wald- und ServitntS-Abschätzung der NachbarSherr- 
schaft und vice versa, den Fall der freien Wahl ausge
nommen, ferueröhin zu unterbleiben hätte, weil jetbe mit 
Rücksicht auf die Abhängigkeit dieses Forstpersonals un
vermeidlich Mißtrauen gegen den gan;en Vorgang erregt,



und selbst abgesehen von jeder Persönlichkeit schon deßhalb | 
bedenklich erscheinen muß, weil dieses Forstpersonale in j  

den seltensten Fällen die landwirthschaftlichen und sonsti
gen Verhältnisse der Berechtigten zu würdigen nnd richtig 
zu benrtheileii im Stande ist. Daher mag es kommen, 
daß die Aussprüche solcher Sachverständigen gar oft ein
seitig und unrichtig erscheinen, und die allgemeinste Ent- 
rüstnng wach rufen.

Das Comite hält eS daher geboten, darauf einzu- 
rathen, daß zu den Bedarfs- und Entschädigungserhebungen 
statt der mehr oder minder befangenen Förster von be
nachbarten oft in gleichen Servituts - Verhältnissen befind
licher Dominien andere unabhängige und mit den Wirth- 
schaftS-Verhältnissen des Landmanns vollkommen vertraute 
Personen als Sachverständige beigezogen würden.

Die Vermessung, Vertheilung und Abmarkung der im 
Ablösungswege abgetretenen Grundtheile hat nach den be
stehenden Normen aus Kosten der Parteien von eigenen 
Sachverständigen zu geschehen.

Ju Anbetracht nun, daß sohin im Interesse deö 
Steuer-Catasters die gleichmäßige Operation auch von den 
f. k. EvidenzhaltuugSgeometeru vorgenommeu werden muß, 
hat es daS Comitö für wünscheuswerth erachtet, daß der
lei Vermarkungen unter Jutervenirung der Interessenten 
sogleich von den k. k. Evidenzhaltungögeometern und wenn 
thnnlich auf gemeinschaftliche Kosten durchgeführt würde».

Das Comite muß weiters die Thatsache coustatireu, 
daß der bei so vielen Entscheidungen angenommene Grund
satz der Subsidiarität der Servitutsberechtigung mit Rück
sicht ans die Bestimmungen des 8. 10 und 11 deS a. H. 
Patentes vom 5. Ju li 1853 zum mindesten als eine be
rechtigtem Zweifel unterliegende GesetzeSanölegung ange
sehen werden müsse, nwnmch eS wünfchenöwerth erscheint, 
in diesem Belange eine authentische Interpretation der 
einschlägigen Bestimmungen im Wege der Gesetzgebung 
herbei zu führen.

Mehrfache gegenseitige Klagen und nicht unbegrün
dete Besorgnisse, daß einige Waldbesitzer in der Voraus
sicht, daß sic einen Theil des WaldeS in Folge der 
Servituten - Ablösung an die Berechtigten werden abtreten 
müssen, übermäßige Waldstockungen in solchen Wäldern 
vornehmen lassen, wodurch das Object wesentlich entwer- 
thet und znr nachhaltigen Befriedigung des Servitnts- 
Berechtigten ungeeignet gemacht wird, so wie die Erfah
rung , daß in den meisten dieser Fälle die Anwendung 
der bestehenden Forstpolizeigesetze nicht zum Ziele führt, 
mußten daS Comitv zu dem Wunsche führen, daß die 
Verhängung der für solche Fälle nach §. 37 des kais. 
Patentes vom 5. Ju li 1853 und nach den §§. 123 und 
124 der Dnrchsührnngö - Instruction zulässigen Sequestra
tion, so wie anderer Provisorien an mindere Förmlichkeiten 
gcbnnbcn und hievon im Interesse des gefährdeten Wald- 
standeö und des laudwirthfchaftlichcu BctriebeS häufiger 
als bisher Gebrauch gemacht würde. Eine der vorzüglich
sten Ursachen des langsamen Fortschreitend der Grund- 
lasten-Operation liegt insbesonders in einem Theile Ober- 
krainS, in den Ansprüchen des H. AerarS ans dem Titel 
des landeSsürstlichen Regals und deS Reservats - Rechtes 
aller Hoch- und Schwarzwaldungen zu Montanzwecken.

Nachdem Jahrzehente, ja selbst Jahrhunderte ver
strichen sind, ohne daß daS h. Aerar von diesem Regale 
einen Gebranch gemacht, nachdem die einzelnen Waldbe- 
sitzer, eö seien dieß ehemalige Dominien, Gewerkschaften 
oder Gemeinden oft durch die doppelte nnd dreifache Zeit 
der Verjährung mit diesen Waldungen als mit ihrem 
Eigknthume frei geschaltet haben, tritt nun das H. Aerar

7

mit diesem landeSsürstlichen Reservatsrechte auf, bekämpft 
an der Hand der positiven Bestimmung des bürgerlichen 
Gesetzbuches mit Erfolg die den landesfürstlichen Rescr- 
vatSrechten gegenüber unzulässige Einwendung der Ver
jährung und Ersitzung des freien Eigentbnmes und ver
rückt auf solche Art zum Abbruche des Vertrauens und 
des Rechtsgefühles der Betheiligten den ganzen bisherigen 
factifchen Bestand der Eigenthnms- und Besitz - Ver
hältnisse.

ES fällt außer den Rahmen dieses Berichtes und 
der heutigen Debatte zu erörtern, ob eS nach seinem hi
storischen Ursprung ein derlei laiidessürstlicheS Reservat in 
diesem Sinne in Kram überhaupt gebe; eine in den M it
theilungen des juristischen Vereines erschienene umständliche 
und begründete Abhandlung über diesen Gegenstand hat 
in überzeugender Weise diese Frage verneint. Hier soll 
nur bemerkt werden, daß dieses RcscrvatS-Recht anläßlich 
der Servituten-Ablösungsfrage vom h. Aerare auch in 
Kram geltend gemacht werden w ill, nnd daß dieser An
spruch in seinem Titel unsicher, in der Erwerbung zwei
felhaft, in seinem Umfange bestritten, allerorts den Anlaß 
zu den weitwendigsten und schwierigsten Verhandlungen 
gegeben, nnd die so wünschenswerthe schnelle Durchsüh 
rnng des Ablösungsgeschäftes auf eine kaum absehbare 
Zukunft hinaus geschoben hat.

Diese Verhältnisse veranlaßten, daß in T irol schon 
in den Vierziger Jahren namentlich mit a. H. Entschließung 
vom 6. Februar 1847 das H. Aerar auf feine Begünsti
gung gegen die Einwendung der Verjährung und Er 
sitznng verzichtete, wo sohin in kurzer Zeit znr Befriedi
gung des Volkes die einschlägigen Verhältnisse geregelt 
wurden. Den gleichen Erfolg haben auch die dermal ta
genden Landtage von Salzburg, Steiermark und Kärnten 
angestrebt, und eS hat auch das von diesem H. Hanse 
gewählte Eomitv bei den analogen hierlandS bestehenden 
Verhältnissen anerkannt, daß dein Geschäfte der Grund- 
lasten-Ablösung ein wesentlicher Vorschub dadurch gegeben 
würde, wenn das vom H. Aerare angesprochene Forstre- 
gale, d. i. daS landesfürstliche Reservatsrecht bezüglich der 
Hoch- und Schwarzwaldnnge», selbstverständlich unbescha
det der bisher auf Grund desselben erworbenen Rechte 
dritter Personen, aufgehoben, oder daß doch wenigstens die 
Einwendung der Verjährung und Ersitzung für zulässig 
erklärt würde. I»  so ferne endlich daS H. Aerar selbst 
Eigentümer von derlei Waldungen erscheint, oder auch 
in so ferne sich solche Wälder in seiner Verwaltung be
finden, würde eine wesentliche Beschleunigung deS Ablö- 
sungögefchäfteö auch dadurch herbeigeführt werden können, 
daß dem Lande Kram jene Begünstigungen zngestandeu 
würden, welche von Seiner k. k. Majestät unter dem 3. 
Juli 1861 für das Salzkanimergut in Oesterreich nnd 
vom h. k. k. Staatsministerinin über Ermächtigung Sr. 
Majestät unter dein 8. Februar l. I .  Z. 2525 für das 
Herzogthuin Salzburg zugestanden wurden. Diese Be 
günstignngen bestehen im Wesentlichen darin, daß anerkannt 
wurde, daß die durch daS f. k. Patent vom 5. Ju li 1853 
iiormirte Haltung des Vertreters des Aerars eine zu 
fiscalische sei, und den Wald allein in's Auge faßte, um 
Geld für das Aerar zu gewinnen, ohne die Bedürfnisse 
der Bevölkerung zu berücksichtigen; daß weiterS in diesen 
Wäldern die Holz-, Streu- und Weidebezugs-Rechte nicht 
mehr mit Geld, sondern mit Grund und Boden abgelöst 
werden sollen; daß endlich ein mit unbeschränkter Vollmacht 
anSgestatteter Repräsentant deS AerarS für derlei Object, 
abgeordnet würde, der ermächtiget wäre, selbstständig rechts
kräftige Vergleiche abzuschließen, die bereits abgeschlossenem



wo ttothig, einer Revision zu unterziehen, und sich dabei 
nicht mehr an die Preisbestimmungen der Jahre 1836 bis 
1845, sondern an die dermaligen Preise, oder andere bil
lige Grundlagen zu halten.

DaS Comite ist überzeugt, daß, wenn es gelingen 
wird, die hier angedeuteten Rücksichten zur Geltung z» 
bringen, damit auch der Abwicklung des Grundentlastungs- 
GefchäfteS ein wesentlicher Vorschub gegeben würde; cs 
ist aber auch überzeugt, daß die sicherste Gewähr für die
sen Erfolg in der Vertrauenswürdigkeit, und dem erprob
ten Charakter derjenigen liege, welche von der Staats
verwaltung zn Commissionsleitern berufen werden, bei 
deren Wahl daher die größte Sorgfalt und gewissenhaf
teste Prüfung anzuwenden sicherlich unerläßlich ist.

So wie übrigens das Comite keinerlei Anlaß ge
funden hat, an dem Ernste und Thätigkeit der LandeS- 
commission zn zweifeln, ebenso sehr muß es seinen Wunsch 
aussprechen, daß ein M ittel gefunden werde, iusbefonderS 
die sehr kostspieligen CommissionSreisen mit aller Strenge 
zu überwachen, und die einschlägigen Partikularien mit 
aller Sorgfalt zu prüfen.

Was endlich den Umfang der bisherigen Operation 
der Grundlasten-Ablösungs-Commission und deren Kosten 
betrifft, so kann das Comite erwähnen, daß bis
Ende 1862   3.066
Anmeldungen eingebracht, hievon ......................... 1.414
beendet, u n d ............................................................. 1.415
in der Verhandlung begriffen,
e n d lic h ..........................................................................237
noch nicht in Angriff genommen waren, und daß sich die 
Kosten hiesür bis Ende 1862 auf 126.300 st. belaufen 
haben.

Auf Grundlage dieser Erwägungen beantragt daher 
das Comite:

Der H. Landtag wolle beschließen:
1. Es sei die H. Regierung unter Anschluß einer 

Abschrift dieses Berichtes zu ersuchen, die darin bezüglich 
der Organe und der Durchführung des Griindlasteii-Ablv- 
sungs-Geschäftes ausgesprochenen Wünsche zu berücksichti
gen und nach Thunlichkeit ins Werk zn setzen.

2. ES sei daö H. Ministerium zn ersuchen, bei Sr. 
k. k. Majestät jene Begünstigungen hinsichtlich der in ärari- 
scheu oder in ärarischer Verwaltung stehenden Waldungen 
verkommenden Servituten auch für Kraut zn befürworten, 
welche dein Salzkammergute in Oesterreich zngcstanden 
wurden; endlich

3. es sei das H. Ministerium zu ersuche», im ver
fassungsmäßigen Wege ein Gesetz ins Leben zu rufen, 
wornach das landesfürstliche Reservat- und HochheitSrecht 
auf Hock- und Schwarzwälder in Kram mit Berücksichti
gung der auf dieser Grundlage erworbenen Rechte dritter 
Personen aufgehoben, oder wenigstens die Einwendung der 
Verjährung für zulässig erklärt werde.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne nun über diesen Gegenstand 
die Generaldebatte. Wünscht Jemand der Herren daö 
Wort?

Abg. M n l l e y :  Ich erlaube mir nicht als M it
glied deö Comite, sondern als Abgeordneter im eigenen 
Namen zu dem Berichte deö geehrten Herrn Vorredners 
in Betreff der Lösung der Entschädigung der Aeqnivalente 
durch Sachkundige, und die dabei herrschenden mannigfalti
gen Mißbräuche einige Bemerkungen anzuführen.

Bei den bestehenden Lokalcornmissionen werden häu
fig mit Parteien »ach allerhand Vorgängen oft mez/.o 
confuso, mezzo persuaso Vergleiche abgeschlossen, bei 
denen in der Folge durch Auflösung deS natürlichen Ae-

quivakentS durch Sachkundige Resultate zum Vorscheine kom
men, die nie im Vergleiche früher vorbedacht, nie beabsichtet 
wurden, ja gegen den Willen der Parteien ausgemittelt 
werden.

Es werden häufig nach vielen kostspieligen Erhe
bungen endlich Vergleiche Über den sogenannten JahreS- 
bedarf abgeschlossen ; die Frage hingegen der Lösung des 
AcquivalentS in quanto et quali wird offen gelassen, 
und die Auflösung dein Ausspruche der Sachkundigen an
vertraut. Meine Herren! in diesem Punkte liegt ein 
Schwerpunkt, eS herrscht hier tue größte Willkühr, es ist 
ein maSkirter Hinterhalt ausgestellt, vermöge wel
chem die redlichst angestrebten Vergleiche zu einer betrü
gerischen Falle gemacht werden.

Ich w ill znr Behauptung dieser meiner Ansicht 
die Herren mit einem kleinen faktischen Beispiele über
zeugen:

Die Gemeinde Wippach, GradiSka, Semona hat 
einen Vergleich am 1. November 1859 Z. 1765 zur Be
deckung ihrer HolzungSrechtc mit der damals tagenden 
Lokalcommission dahin abgeschlossen, daß der Bedarf des 
jährlichen Brennholzes auf 1260 Klafter eiuvernehm- 
lich festgesetzt wurde.

Nachdem ihnen aber eine Hutweide bereits früher 
ins Eigenthunt abgetreten wurde, fo sind dafür 46 Wie
ner Klafter abgezogen worden, sohin verblieb noch das 
Tangens mit 1214 Wr. Klaftern, hiezu kam dann noch 
der Bedarf an Bauholz mit 146 Klaftern, fo daß der 
verglichene jährliche Bedarf auf 1354 Klafter festgestellt 
worden ist.

Die Berechtigten dieser 3 Ortschaften mögen nahezu 
bei 300 behauste Besitzungen umfaßt haben. Sie waren 
in dem guten Glauben, nachdem sie das zifferittäßige 
Quantum mit ihrem Bedarfe in einem ebenmäßigen Ver
hältnisse gesunden haben, daß sie dabei ein gutes Geschäft 
geschlossen hatten. Sie waren der festen Ansicht, daß, 
wie beim Cataster % höchstens eine ganze Klafter Zu
wachs auf ein Joch berechnet ober angenommen wurde, 
auch iit diesem Maße ihnen dann das Tangens der 
Waldflächen zttgewiesen werde.

Meine Herren! Sie werden sich überzeugen, was für 
eitt entgegengesetztes Resultat diese commissionell - technische 
Erhebung zur Folge hatte.

Es wurde diese 1354 Klafter-Tangente zu Oelde 
veranschlagt, das Quantum betrug, indem man das Brenn
holz mit r  fl. 55 kr. annahm, und das Bauholz mit 
1 fl. 80 fr. veranschlagte, eine Stimme von 2973 fl. 
70 kr. jährliche Rente, oder zu Capital zu 5 F  veran
schlagt einen Capitalöbetrag von 59.474 Gulden.

Nach diesen Grundsätzen schritt man dann zur Lö
sung und Ermittlung des zu entschädigenden Tangens der 
Waldfläche. Ich muß die Herren aufmerksam machen, 
daß die Fläche, die ihnen zu Theil wurde, mit hohen Berge 
Nanoö liegt, der vom Orte Wippach 6 — 10 Stunden 
entfernt ist. Droben wurde nun int Einvernehmen der Sach
kundigen, deren Namen zu nennen ich mich jedoch nicht 
unterfange, zur Bewerthung geschritten, und darnach in der 
ersten Classe mit 500 fl. in den folgenden aber mit 300 fl. 
das Joch Waldung angenommen.

Nach diesen Grundsätzen wurde dann verfahren, und 
es ergibt sich, meine Herren, im Anschläge zu 300 fl. das 
Joch gerechnet, eine auf den jährlichen Bedarf von 1354 
Klafter mit 300 behausten Besitzungen eitfallettde Wald- 
Tangente von 198 Joch 400 Klafter.

Ich brauche, glaube ich, in eine nähere Erläuterung 
dieses schauerlichen Mißverhältnisses nicht cinjugehcu. Auf



den ersten Anblick resultirt sich, daß auf jede Behausung 
kaum %  K lfl. jährlichen Bedarfes, oder a/3 Joch für im
mer zugewiesenen WaldeS zu stehe» kommen.

Das ist ein Factum, meine Herren! Ich frage, 
kann die Landbevölkerung ein Vertrauen in solche Auslö- 
fuugen sehen?

Is t eö glaublich, daß eine gemischte Regierungs- 
Commission nach monatelange»! Zeit- u»b Kostenanfwande 
solche Mißgriffe fasse; wo ist hier das Rechtsgefühl, wo ist 
das Gewissen, wo ist die Fachkemitniß von solche» Com- 
niissionsmitgliedern? (Bewegung.)

Auf der einen Seite, meine Herren, stöhnen wir 
unter dem Drucke der Steuer», wir ringen nach Abhilfe, 
w ir klagen de» Kataster an, daß er zn hoch seinen Rein
ertrag firirt hat; nun, meine Herren! glaube ich, daß in 
diesen Waldungen, in diesem Objecte nach den technischen 
steueräintlichen Erhebungen mit 55 kr. bis höchstens 1 
Gulden und l  Gulden 5 kr. die Reinerträge pr. Joch 
firirt sind. Während also wir um Nachsicht der Steuern 
ans Grundlage der Ueberspannung petitioniren, ficirt eine 
andere Regiernngscommiffion dasselbe Object mit 15 fl. 
und 20 fl. pr. Joch. Was können wir darans für ein 
Resultat schöpfen?

Ich würde glaube», daß durch solche Lösungen das 
Vertrauen nicht geweckt, daß die Entschädigung hier keine 
gerechte, sondern eine gemeine Uebervortheiluug der Ser- 
vitutsrechte ist, wodurch sic mit Füße» getreten, und 
die landwirthschaftlichen Besitzungen, die aus das unent
behrlichste Brennmaterial gewiesen sind, mit ihren Fami
lien für immer vernichtet werden.

Vergleiche, so wie Rechte in dieser Beziehung, meine 
Herren, glaube ich, müssen ehrlich geschlossen, redlich 
ausgelegt, und eben so redlich zugehalteu werden. Nimmt 
die Lokal-Commission diese Position an, ist sie gerecht, 
dem Principe cuique suuin getreu, ist sie unbefangen, 
so wird sie unbestritten auch die Uebergriffe von der einen 
wie voil der ändern Seite zurückzuweisen wissen. Hat 
keine Partei eine Aussicht unter dem Mantel dieser Com
mission eine Uebervortheilung zn gewinnen, so wird sie 
von selbst zn dem Vergleiche sich herbei lassen wollen, 
weil unbestritten anzunehmen ist, daß ein billiges Über
einkommen zwischen de» Berechtigten und zwischen de» 
Verpflichteten immer im beiderseitige» Interesse gelegen 
sein w ird, und bessere Vortheile bieten werde, als durch 
Entschiede erreicht werden können. Denn keine gerechte 
Commission ist im Stande die gegenseitigen Rechte und 
Pflichten i» so einer Weise zu berücksichtigen, daß eö 
beiden genehm und gerecht wäre. Ich würde daher es 
für eine vorzügliche Aufgabe der Commifsio» halten, 
so viel als möglich mit Hinblick auf den §. 9 des 
Gesetzes, aus ein Uebereinkomme», ans einen gütlichen 
Vergleich hinzuwirke», jedoch nicht in dieser Richtung, 
daß sich lediglich nur in der einen Beziehung der Ver
gleiche bedient werde, sondern in der Ausdehnung, daß 
zugleich die Vergleiche schon die Objecte der Entschä
digung in quanto et quali umfassen. Ich erkenne in 
solchen Vergleichen eine weitere Beförderung sowohl deö 
Geschäftes als der Interessen beider Parteien. Durch einen 
so ausgedehnten Vergleich, wodnrch die Befunde und Ans- 
sprüche der Sachkundigen entbehrlich gemacht würden, 
wird nicht nur das Geschäft wesentlich beschleunigt, son
dern es werden anch die kostspieligen und weitläufigen 
Erhebungen, so wie die vielseitigen gerechten Klagen und 
Beschwerden und Berufungen vermieden werden. Sollten 
jedoch die Lokalcoinmissione», was oft der Fall sein dürfte, 
einen derlei Vergleich nicht zu Stande bringen können,

X X X V I I I .  Sitzung.

so würde ich es ebenso als eine gebundene Pflicht der 
Lokalcommifsion halten, daß sie den Werth und den 
Ertrag des AequivalenteS in einer solchen Weise ermessen 
wolle, daß ein solches Natnralentschädigungsobject in der 
That geeignet ist, den wirklich ermittelten oder verglichenen 
Jahreöbedarf zu decken.

Ich w ill dießfalls keine besonder» Anträge stellen, 
indem der geehrte Herr Vorredner ohnehin den Gegen
stand auf eine wirklich sehr gedeihliche und umfassende 
Weise erläutert hat. Wohl würde ich mir aber erlauben 
nach Beendignng der Spezialdebatte znr ersten Position 
am Schluffe auch noch den Wunsch an die hohe Landes
regierung nachfolgend anözudrücken:

Nach den Worten: ins Werk zu setzen, „auch wären 
die Lokal-Commissionen mit Hinblick aus den §. 9 deö 
a. H. Patentes zu beauftragen, nachdrücklichst auf die 
Realistrung gütlicher Uebereinkommen zur Ermittlung und 
Feststellung des Bedarfes sowohl, als auch auf gleich
zeitige Bcstiniiuung deS denselben bedeckenden Aequiva- 
lenteS in abzutretendem Grund und Boden hinzuwirken. 
Endlich wolle den Lokal-Commissionen die genaue Be
obachtung der Vorschrift des §. 28 deS a. H. Patentes 
empfohlen werden, daß der Werth und Ertrag deö abzu
tretenden oder zu (heilenden GrnndeS den ermittelten oder 
verglichenen Bedarf auch zur Genüge decke und nicht dnrch 
Illusionen der Sachverständigen vereitelt werden könne".

P r ä s i d e n t :  Dieser so eben anSgesprochene Wunsch, 
resp. Antrag wird bei der Spezialdebatte ad Nr. 1 näher 
in Erörterung »nd znr Beschlußfassung kommen.

Jedoch stelle ich bereits hier die Unterstützungsfrage, 
»nd bitte jene Herren, welche den soeben vorgetragenen 
Antrag des Herrn Mulley unterstützen wollen, sich gefäl
ligst zu erheben. (Geschieht.) Er ist genügend unterstützt. 
Ich bitte mir auch denselben geschrieben herauf zu geben.

Abg. M u l l e y :  Gleich.
P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand in der Ge

neraldebatte das Wort?
Abg. v. Lan g e r :  Der Herr Abgeordnete Mulley 

hat i» feuriger Rede durch ei» Beispiel, bezüglich einer 
Waldscrvitnten - Ablösung bei der Herrschaft Wippach 
barzuthun gesucht, daß die Berechtigten bedeutende Ver
luste erleiden. Nun, ich möchte mir erlauben, auch die 
Kehrseite solcher Ablösungen in wenige» Worte» zu 
beleuchte».

Ich bi» bereit diesem einen Beispiele, welches der 
Herr Mulley gegebe» hat, dießfalls zwar nicht im gegen
wärtigen Augenblicke, allein wann er cs sonst wünscht, 
100 Beispiele entgegen zn stellen, welche in Wesenheit 
das Entgegengesetzte von dein constatircn würden, was er 
zu erweise» insbesondere bemühet war; namentlich, daß 
die Berechtigten bei der Ablösung zu Schaden kommen. 
Jetzt w ill ich nur i»i Gegensatz zu der Erzählung dcs 
Herrn Mulley erwähnen, daß bei der Ablösung eines 
Weideterrainö, im Ausmaß von 18 Joch, auf welchen 6 
Weideberechtigte gege» Abgabe einer jährlichen Gegen
leistung von 9 Merling Hafer znr Weide berechtiget 
waren, die Ablösung nach Ausmaß der Ablösungs-Com
mission erfolgte, und vo» den 18 Joch Weidegrnnd mit 
Einrechnung der Gegenleistung von jährlichen 9 Merling 
Hafer und trotzdem, daß der Eigenthümer der Verpflich
teten die Steuer zahlen »tußte, dem Eigenthümer gar- 
wenig verblieb.

Was glauben Sie, meine Herren, was wurde ihm 
alS unbelastetes Eigenthui» »och gelassen?

Sic werden auch staunen, wenn ich sage: 800 □  
Klstr. Diese Weideservitnt trotz der Gegenleistung von
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9 Mcrling Hafer hatte dennoch znr Folge, daß dem 
Eigenthümer der ganze Terrain entrissen wurde, und er 
nur 800 □  Klftr. dieses Grundbesitzes als eigenes unbe
lastetes Eigenthum behalten durfte. — ES ist bekannt, daß 
alle Waldungen zerthdlt werden, daß in den meisten 
Waldungen Crida eröffnet wird, durch die massenhaften 
Ansprüche und durch die großen Zuweisungen, welche 
den Servitutsberechtigten ertheilt werden. Ich weiß, und 
die Herren kennen alle ein sehr verehrtes Mitglied nufe
res Hauses, welchem von einem Besitze von 14.000 Joch 
vielleicht ein Rest von 800 bis 1000 Joch zurück bleiben 
wird. Wenn man dann noch über die Benachtheiligung 
der Berechtigten durch die Servituten-Ablösnng klagt, da 
weiß ich wahrlich nicht, wo die Grundsätze der Billigkeit 
bingekommen wären. Ich weiß Waldungen, welche 
Jahrhunderte hindurch eine große Anzahl von Berechtigten, 
selbst Städte und Güter mit ihre» Holzbedarf vollkommen 
gedeckt habe», welche trotz mangelhafter Forstaufsicht noch 
im ganz guten Stande stehen.

Jetzt wird die Servituten-Ablösung in denselben 
vorgenommen; keiner der wirklich Berechtigten bekommt 
einen entsprechenden Theil, weil sich die Anzahl der Ser- 
vitutansprechenden durch Provokationen, welche nun wie 
Pilze ans der Erde emporsteigen und von den Lokal- 
Commissionen mit offenen Armen empfangen werden, so 
unmäßig vermehrt hat, daß diese Waldungen gänzlich 
vertheilt werden, daß förmliche Crida darüber eröffnet 
wird. Rach solchen Vorgänge», und nachdem man wohl 
weiß, wie liberal in dieser Hinsicht, sowohl von Seite 
der Verpflichteten, als auch wie freigebig von Seite der 
Commission gehandelt w ird, pro tes t i r e  ich h i e r  aus 
drückl ich gegen die Ansicht, die Herr Abg. Mulley 
ausgesprochen hat, daß den Berechtigten durch die Ser- 
vitnteu-Ablösungen ein Schade zngefügt würde.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand in der Gene
raldebatte das Wort?

Abg. M  u l l e y : Ich bitte ums Wort. Nur ge
gen eine factische Berichtigung deö unmittelbaren Herrn 
Vorredners.

Ich begreife gar nicht, wie ein Mann, der halbwegs 
einen Ucbcrblick in die landwirthfchaftlichen Bedürfnisse 
hat, von einem angemessenen Resultate in dieser Auflösung 
sprechen könne, wie ich den factifchen Sachverhalt die 
Ehre vorzutragen hatte.

Ich glaube, daß mit 3/4 Klafter keine Behausung 
deö Jahreö anSkommen könne; ich gebe zu, daß viel
leicht einzelne Fälle bei Hutweiden in Unterkrain eine 
günstige Lösung haben, ich bestreite nicht, daß eS auch 
edle Herren Verpflichtete, unter denen wir auch E i
nige hier habe», gegeben hat, die wirklich zu einer bei
spiellosen Zufriedenheit (Anhaltendes Bravo!) aller Be
rechtigten die Lösung selbst augestrebt haben, und ohne 
Auflösung durch derlei Sachkundige vollzogen haben.

Ich spreche von diese» Mißständen, die nicht verein
zelt stehen, die in Jnnerkrain größtentheils und allgemein 
sich zutragen.

Der hohen Landesregierung wird bekannt sein, daß 
die vielen Beschwerden, die vielen Klagen nicht ungerecht 
und nicht überspannt sind, sondern sie sind actenmäßig 
belegt.

Uebrigens habe ich den Grundsatz ausgestellt, cu i- 
que suurn.

Mau soll nicht den Verpflichteten drücken, soll 
aber auch dem Berechtigten seine Aeqnivalente, die er 
bisher bezogen hat, nicht zu Richte machen. (Bravo!)

Man denke darauf, daß die Landwirthschaft in den

selben ökonomischen Beziehungen aufrecht erhalten werden 
müsse; man denke, daß nicht Hunderte und Tausende 
von Landwirthschasten dem Interesse eines Einzelnen mit 
Unrecht in so einer Weise zu Opfer gebracht werden sol
len. < Bravo!)

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand in der Ge
neraldebatte das Wort? (Rach einer Pause.) Wenn nicht, 
wünschen Herr Berichterstatter noch zu sprechen?

Berichterstatter v. S t r a h l :  Es war vorauSzu- 
jehcit, daß mit dem Augenblicke, wo man einzelne Fälle 
hervorhebt, der eine dafür, der andere dagegen sprechen 
werde und sprechen müsse, je nachdem das Interesse des einen 
H errn , nach der einen oder ändern Seite sich hinneiget.

Eben diese Debatte dürfte auch die vollständige 
Rechtfertigung für den Bericht des Eomitv bilden, welcher 
es mit gutem Vorbedacht vermieden hat, alle derlei Ein- 
zelnheiten zu vermeiden — und welcher nur den Stand
punkt eingenommen hat, den ihm die Rücksicht auf die 
Beförderung und Beschleunigung des Geschäftsganges 
vorzeichnete.

I n  eine Jndicatnr in diesem oder in dem ander» 
Falle konnte sich das Comitv selbstverständlich nicht 
einlassen, nachdem dieses in die Erecntive gehört, und 
Jeder, der sich durch eine Entscheidung in dieser Rück
sicht verletzt glaubt, ohnehin das Rechtsmittel der Be
schwerdeführung an die höhere Instanz hat.

Wie gesagt, das Coinitc hat den allgemeinen Stand
punkt festgehalten, und hat nur das Gesetz vor sich ge
habt und angestrebt, in der Durchführung dieses Gesetzes 
wo möglich Erleichterungen und Beschleunigungen ein
zuführen.

Außer diesem glaube ich nichts bemerken zu sollen.
P r ä s i d e n t :  Die Generaldebatte ist geschlossen. 

W ir gehen nun zur Spezialdebatte über, und hier liegt 
der erste Antrag zur Berathnng vor. Er lautet: (Liest ihn):

Uebrigens liegt bereits ein Zusatz-Antrag vor, der 
des Herrn Abg. Mulley, der bereits gehörig unterstützt ist. 
Ich eröffne die Debatte über diesen ersten Absatz deö Ans- 
schnßantrages.

Wünscht Jemand der Herren daö Wort?
Abg. Dr. T o  m a n :  Ich bitte um das Wort.
Die Zeit ist sehr kostbar, daher werde ich nur we

nige Worte zur Begründung eines formellen Antrages 
zum Punkte 1 Vorbringen. Cs ist bisher bei den Be
schlüsse» nicht der Gebranch gewesen, daß daö Hans a u S- 
drückl ich den Beschluß gefaßt hätte, daß die Motive 
deS bezüglichen Antrages und Beschlusses weiter mitgetheilt 
werden möchten.

Dieses versteht sich von selbst, und so glaube ich, 
wird sich auch in diesem Falle von selbst verstehen, daß 
die stenographischen Berichte und überhaupt die Berichte 
deö Comites selbst an die hohe Regierung gelangen wer
den, daß cs daher nicht nothwendig ist, noch insbesondere 
hier den Beisatz zu machen „unter Anschluß einer Ab
schrift dieses Berichtes". Dieses bemerke ich deßhalb, 
weil nach meiner Ansicht die Motive nicht vollständig, in 
allen Punkten ganz richtig sind, und daher ergänzt oder 
berichtiget werden müßten, was wieder einen lange» 
Kampf, eine lange Debatte hervorrufen würde.

Ich für meinen Theil werde mich enthalten, solche 
Ergänzungen oder Berichtigungen vorzubriugen, wenn daS 
hohe HauS nteiueu an sich selbstverständlichen Antrag 
annehmen wird, welcher Antrag dahin geht, daß die 
Worte „unter Anschluß einer Abschrift dieses Berichtes" 
ausgelassen werden, weil, wen» w ir mit einem Beschlüsse 
zugleich diesen Passus aufnehmen, wir bestätigen, daß



wir brn Grundsatz anerkennen, in verba magistri ju -  
rare ; aber in Alles, waS der löbliche Ausschuß in sei
ner ausgezeichneten Arbeit geliefert hat, könnte der eine 
oder der andere nicht einstimmen; ich für meine Per
son nicht.

P r ä s i d e n t :  Wird dieser Antrag deö Herrn
Dr. Toman unterstützt oder nicht?

Berichterstatter v. S t r a h l :  Ich bitte um das
Wort im Namen des Ausschusses, weil ich im Namen 
desselben die Erklärung abgeben kann, daß, nachdem der 
Antrag des Herrn Dr. Toman nur eine Formsache betrifft, 
der Ausschuß sich diesem Antrage anschließt.

Es war die Absicht nicht die, damit der H. Regie
rung zu sagen, oder irgend Jemanden, er möge schwören 
in verbo m agistri, sondern ganz einfach die, daß hier 
im Absätze I nicht die einzelnen Punkte wiederholt werden 
wollten, die im Verlaufe des Berichtes als Wünsche 
erklärt worden sind, deßhalb hat man gedacht, sich kurz 
zu fassen, eine Abschrift des Berichtes anzuschließcn und 
auf die Wünsche, die in diesem Berichte enthalten 
sind, hinzuweisen. Jndeß, wie gesagt, ist das eine Sache 
der Form und der Ausschuß hat gegen den Antrag des 
Herrn Dr. Toman nichts zu erinnern.

P r ä s i d e n t :  Da der verehrte Ausschuß den
Antrag des Herrn Dr. Toman als den seinigen erklärt 
hat, so entfällt die Unterstützungsfrage. Wünscht noch 
Jemand der Herren zum Punkte 1 deö Ausschuß-Antra
ges das Wort?

Abg. De sch mann :  Ich weiß nur nicht, wie der 
erste Antrag des Ausschusses zu lauten hätte? Er müßte 
lauten: „Es ist die h. Regierung zu ersuchen, die darin" 
— worin? — „bezüglich der Durchführung u. s. w. zu 
berücksichtigen".

Eö entfällt dann der ganze erste Wunsch; ich nehme 
daher diesen Wunsch nach dem Antrage, ivic er ursprüng
lich lautete, und de» der Finanz - Ausschuß fallen ließ, 
als meinen eigene» an, und bitte ihn als solchen zur 
Abstiminung zu bringen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  D arf ich noch um
das Wort bitten? Eö ist selbstverständlich, daß daö 
Wörtchen „darin" jetzt keinen Sinn habe, der ganze §. 1 
würde daher lauten: „Es sei die H. Regierung zu ersu
chen, nachstehende Wünsche zu berücksichtigen", und eö 
werden die Wünsche Punkt für Punkt, wie sie im Berichte 
erwähnt sind, aufgeführt werden.

Abg. Deschmann:  Ich bitte nochmals mit das 
Wort, Herr Vorsitzender.

Es sind wohl Wünsche in zwei und drei ausge
sprochen, allein cs sind auch Wünsche bezüglich der Durch
führung deö Grundlasten - Ablösungö - Geschäftes vorhan
den, diesem ersten Wunsche schließt sich namentlich jener 
des Herrn Abg. Mulley an, daher ich glaube, daß jeden
falls dieser Wunsch als der erste angeführt werden müßte, 
in der Art und Weise, wie er auö den Berathungen des 
Ausschusses hervorgegaugen ist. (Abg. Mulley meldet sich 
zum Wort.)

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, ich muß nun jetzt, nach
dem der verehrte Ausschuß den bezüglichen Passus in 
Nr. 1 fallen ließ, und der Herr Abg. Deschmann diesen 
Antrag als den seinigen stellt, nach der Geschäftsordnung 
zuerst die Hntcrstützungöfrage stellen. Ich bitte jene Herren, 
welche den Antrag deö Herrn Deschmann, welcher dahin 
geht, daß die Worte „unter Anschluß einer Abschrift 
dieses Berichtes" zu verbleiben haben, unterstützen, auf- 
zuftehen (Geschieht), er ist gehörig unterstützt. Wünscht 
noch Jemand der Herren das Wort?

Abg. M u l l e y :  Ich kann nur nicht begreifen,
was für eine Verfänglichkeit der Herr Dr. Toman in 
dem erblickt, daß der h. Landesregierung zugleich auch die 
Motivirung dieser Wünsche näher mitgetheilt werde. Ich 
schließe mich daher dem Anträge, wie ihn daö Comit« 
beschlossen und wie ihn Herr Deschmann hier vorgcbracht 
hat, an.

Abg. Dr. T  v m a n : Ich bin aufgefordert durch 
den unmittelbaren Herrn Vorredner nur ein Paar Sekun
den der Zeit in Anspruch zu nehmen, weil ich trotzdem 
mich nicht auf das Feld hinanslocken lassen w ill, auf 
welchem eine sehr große Debatte entbrennen würde. B is
her ist eö nicht Hebung gewesen, daß die Motive als 
solche zum Beschlüsse erhoben würden. Ich kann nicht allen 
Motiven, die im Berichte enthalten sind, bcistimmcn, 
vielleicht auch andere nicht. Ich w ill nicht diese Motive 
hcrvorhebcn, weil sie schon sonst Gegenstand des Zwei
fels und der Debatte geworden sind, ich respeetirc die 
kostbare Zeit, berufe mich auf die Hebung aller Parla
mente, auf die Hebung in unserm Hause, daß wir Motive 
als solche niemals zum Beschlüsse erhoben haben. Eö 
handelt sich hier um die Stylistrung deö Punktes 1, näm
lich daß der h. Regierung die Wünsche bekannt gegeben 
werden, welche hinsichtlich der vorliegenden Fragen zu gel
ten haben. Daß aber diese Motive ihr als Beschluß bekannt 
gegeben werden, ist nicht nothwendig, und von unserer Seite 
noch nie geübt worden. Dieses zur Aufklärung; darin 
ist kein Hinterhalt, darin ist rein die Berücksichtigung 
der vorgeschrittenen Zeit; daß ich aber auch Recht gehabt 
habe, wird sich zeigen bei Punkt 3. Wen» zu Punkt 1 
der vom verehrten Ausschüsse anerkannte, von mir ge
stellte Antrag im Hause fallen sollte, dann wird die 
Nothwendigkeit sich zeigen bei Punkt 3 darüber zu reden, 
was ich jetzt unterlassen wollte, weil ich dann den Wunsch 
habe, daß ich wenigstens berichtigen kann die unrichtigen 
Motive, wie sie darin angegeben sind, und daß diese 
berichtigte» Motive auch die Regierung erhalte, damit 
sic sehe, daß einzelne Mitglieder des Hauses nicht mit 
allen Ausschuß - Motiven einverstanden sind.

Abg. B r o l i c h :  Ich stelle den Antrag, daß Artikel 
1 zuletzt zur Abstimmung gebracht werde. Jedem Herren 
steht es frei, sich nicht nur über einzelne Artikel auözu- 
sprechen, sondern auch, wenn andere Anträge über die 
Motive gestellt werden. Wenn aber alle 3 Artikel ange
nommen werden, so sind wesentlich auch die Motive als 
solche anzunehmen, und ich würde zuletzt nur den Antrag 
stellen: „unter Anschluß einer Abschrift dieses Berichtes 
mit dem bezüglichen stenographischen Berichte". Das 
verfängt durchaus nicht, wenn man der Regierung die 
Motive deö Ausschusses mittheilt; ist einer damit nicht 
einverstanden, wird er sich ohnehin darüber auösprecheu 
und die stenographischen Berichte werden seine gegenthei- 
ligen Ansichten enthalten.

P r ä s i d e n t :  Herr Brolich haben zwei Anträge 
gestellt. Der erste Antrag lautet dahin, daß w ir von 
Post-Nr. 1 deö Ansschußantrages hier Umgang nehmen 
und erst nach Post-Nr. 3 dießfallö zur Vollberathung und 
Schlnßfassung übergehen sollen.

Der zweite Antrag geht dahin, daß nebst dem vom 
Herrn Deschmann beliebten Passus „unter Anschluß einer 
Abschrift des Berichtes" auch noch der weitere Zusatz 
stattfände, nämlich „nebst den stenographischen Berichten 
der heutigen Sitzung". Werden diese beiden Anträge 
unterstützt? (Niemand erhebt sich.) Sie sind gefallen.

Abg. Dr. T o m a n :  Herr Präsident! Ich bemerke,
2*
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daß ich meinen Antrag, der durch Herrn Berichterstatter 
besser formulirt worden ist, zurückziehe.

P r ä s i d e n t :  Ich habe das für bekannt ange
nommen. —  Wünscht noch Jemand der Herren zum ersten 
Antrage dcS Ausschusses das Wort? (Nach einer Panse.) 
Wenn nicht, so erkläre ich die Debatte für geschlossen 
und wir können nun zur Abstimmung über Post 1 schreiten.

Es liegen hier drei Anträge vor. Der erste Antrag 
ist der durch Herrn Deschmann aufgenommene. Er lautet 
folgendermaßen: „ES sei die hohe Regierung unter An
schluß einer Abschrift dieses Berichtes zu ersuchen, die 
darin bezüglich der Organe und der Durchführung deS 
Grundlastenablösungsgeschäftes ausgesprochene,t Wünsche 
zu berücksichtigen und nach Thunlichkeit ins Werk zu setzen".

Der 2. Antrag ist der des Ausschusses, welcher sich 
dem Anträge des Herrn Dr. Toman accommodirt hat. Er 
lautet dahin: Post 1. „Es sei die h. Regierung zu 
ersuchen, nachstehende Wünsche zu berücksichtigen".

Als 3. Punkt kommt ein Zusatzantrag deS Herrn 
Mulley, folgendermaßen lautend: „Der H. Landtag wolle 
zur Position Nr. 1 am Schluffe zu den Worten, inö 
Werk zu sehen" folgenden Zusatz beschließen: „auch wären 
die Lokalcommissionen mit Hinblick auf 8- 9 des allerh. 
Patentes zu beauftragen, nachdrücklichst auf die Realisirung 
gütlicher Uebereinkommen zur Ermittlung und Feststellung 
des Bedarfes sowohl, als auch auf gleichzeitige Bestim
mung des denselben bedeckenden Acquivalenteö in abzu- 
tretendcm Grund und Boden hinzuwirken. Endlich wolle 
den Lokal-Commissionen die genaue Beobachtung der Vor
schrift deö 8- 28 des a. H. Patentes empfohlen werden, 
daß der Werth und Ertrag deö abzutretenden oder zu 
theilenden Grundes den ermittelten oder verglichenen Be
darf auch zur Genüge decke und nicht durch Illusionen der 
Sachverständigen vereitelt werden könne".

Nach dem Stande der Anträge finde ich es ange
messen, den Antrag des Herrn Abg. Deschmann zuerst 
zur Abstimmung zu bringen, indem er offenbar weiter 
gehend ist, als der Ausschußantrag. Wird nun der An
trag des Herrn Deschmann angenommen, so kommt dann 
das Zusahamendement dcS Herrn Mulley zur Abstimmung; 
wird aber der Antrag deö Herrn Deschmann abgelehnt, 
so kommt der Antrag des Herrn Dr. Toman resp. des 
Ausschusses zur Abstimmung, welcher jedoch, wenn er 
angenommen würde, zur Folge hätte, daß ich nicht in 
der Lage wäre daö Amendement des Herrn Mulley hier 
zur Abstimmung zu bringen, indem uns die Sache nicht 
zusammen gehen würde. (Rufe: wohl! als letzter Wunsch! 
als Zusatz zu den anderen Wünschen!) W ir werden 
sehen, wie cs heraus kommt.

Ich bringe also de» Antrag deö Herrn Desch
mann zuerst zur Abstimmung, welcher lautet: (Liest 
denselben.) Jene Herren, welche mit diesen. Antrage, 
der ursprünglich auch der Antrag des Ausschusses 
war, einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Er ist abgelehnt.

Ich bringe nun den Antrag des Ausschusses, zugleich 
auch den Antrag des Herrn Dr. Toman zur Abstimmung, 
welcher lautet: (Liest denselben.) Jene Herren, welche 
mit diesem Antrage einverstanden sind, bitte ich, sich zu 
erheben.

Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte, meinen Antrag
habe ich alö selbstständigen zurückgezogen, der Ausschuß 
hat ihn in eine bessere Form gebracht, daher habe ich ihn 
alö meinen zurückgezogen.

P r ä s i d e n t :  Es ist das nämliche, ich habe ihn

nur in der Stylisirung deS Ausschußantrages zur Abstim
mung gebracht.

Abg. Dr. T o m a n :  Ja wohl!
P r ä s i d e n t :  Ich habe nur bemerkt, daß er

identisch ist mit dem Ihrigen.
Abg. Dr. T o m a n :  Mein Antrag ist schlechter 

gewesen, weil ich auf die weitere Stylisirung des Punktes 
nicht Rücksicht genommen habe, der Berichterstatter aber 
hat Rücksicht genommen.

P r ä s i d e n t :  Also ich bitte nochmals über den
Ausschußantrag abzustimmen. Er lautet: (Liest densel
ben nochmals.) Jene Herren, welche mit demselben ein
verstanden sind, bitte ich, sich gefälligst zu erheben. (Ge
schieht.) Er ist angenommen.

Nun bringe ich also als Position 2 das Snbamen- 
demenl des Herrn Mulley hier zur Abstimmung, nach
dem das h. Haus den Wunsch geäußert hat, daß er hier
zur Abstimmung kommen sott; denn w ir haben in der
Position 1 beschlossen, daß die h. Regierung nachstehende 
Wünsche berücksichtigen möge — nun ist aber noch gar 
kein Wunsch feststehend . . .

Berichterstatter v. S t r a h l :  Eben deßwegen würde 
ich noch bitte», die Position 1 an den Ausschuß zurückzu
weisen , damit er diese Wünsche formulire, so wie sie ans 
dem Vorträge ersichtlich geworden sind. (Bravo! und Rufe: 
Richtig!)

P r ä s i d e n t :  Wird dieser Antrag des Herrn v. 
Strahl unterstützt? (Geschieht.) Er ist hinreichend unter
stützt. Ich bringe denselben sogleich zur Abstimmung. 
Jene Herren, welche mit diesem Antrage des Herren v. 
Strahl einverstanden sind, bitte ich, sich gefälligst zu 
erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen. Er wird 
daher dem Ausschüsse zur Stylisirung und Richtigstellung 
mitgetheilt werden. Jedoch über den Antrag des Herrn 
Mulley muß ich doch abstimmen lassen.

Abg. Dr. T  o m a „ :  ES könnte über diesen Wunsch 
mit den ander» Wünschen, wie sie der verehrte Ausschuß 
Vorlagen wird, abgestimmt werden, weil ja alle Wünsche 
jetzt noch in suspenso sind. (v. S trah l: Wenn er jetzt 
angenommen wird, so kommt er dann so hinein.)

P r ä s i d e n t :  Ich sehe mich bemüssigt, da sich 
der Ausschuß Vorbehalten hat, die heutigen Beschlüsse im 
ersten Antrage zu formuliren, diesen Antrag zur Abstim
mung zu bringen. Er lautet:

„Auch wären die Lokal-Commissionen mit Hinblick 
auf 8. 9 des allerh. Patentes zu beauftragen, nachdrück
lichst auf die Realistrung gütlicher Uebereinkommen zur 
Ermittlung und Feststellung des Bedarfes sowohl, alö 
auch auf gleichzeitige Bestimmung des denselben bedecken
den Aegnivalentes in abzutretendem Grund und Boden 
hinzuwirken."

Jene Herren, welche mit diesem Antrage einver
standen sind, bitte ich, sich gefälligst zu erheben. (Ge
schieht.) Er ist angenommen.

Der zweite Wunsch lautet:
„Endlich wolle den Lokal-Commissionen die genaue 

Beobachtung der Vorschrift deS §. 28 des allerh. Paten
tes empfohlen werden, daß der Werth und Ertrag deS 
abzutretcndcn oder zu theilenden Grundes den ermittelten 
oder verglichenen Bedarf auch zur Genüge decke und nicht 
durch Illusionen der Sachverständigen vereitelt werden 
könne".

Ich bitte jene Herren, welche diesen Antrag anneh
men wollen, sich zu erheben. (Geschieht.) ES ist die 
Majorität. Es wird also dem Ausschüsse Vorbehalten sein,



diese beiden Zusatzanträge im ersten Antrage zu formu- 
liren. W ir kommen nun zum zweiten Antrage. Er lautet:

„Es sei daö H. Ministerium zu ersuchen, bei Sr. 
k. k. Majestät jene Begünstigung hinsichtlich der in ärarischen 
oder in ärarischer Verwaltung stehenden Waldungen vor
kommenden Servituten auch für Krain zu befürworten, 
welche dem Salzkammergute in Oesterreich zugestanden 
wurden".

Wünscht Jemand der Herren das Wort?
Abg. Deschmann:  Ich bitte um daö Wort.

Herr Präsident werden mir gestatten, bei der Debatte 
über den Punkt 2 auch den dritten Punkt zugleich eiuzu- 
beziehen, da dieselben im Zusammenhänge stehen, und ich 
einen Antrag zu stellen gesonnen bin, welcher diese beiden 
Punkte berührt. Ich finde cö ganz natürlich, daß der 
Herr Abg. D r. Tomau mit den Motiven, welche der Aus
schuß in seinen Berichten vorgebracht hat, nicht allsei
tig einverstanden ist, indem ich eben eines dieser Motive 
dazu benützen w ill, um zu zeigen, daß der zweite Antrag 
durchgehende mit dem angeführten Motive in keinem Zu
sammenhänge stehe, ja daß derselbe ein gefährliches Prä
judiz enthält. Es wird in dem Berichte des Ausschusses 
erwähnt, daß in den Mittheilungen der juridischen Gesell
schaft in Laibach eine Abhandlung erschienen sei, welche 
daS l. f. Reservat in Krain ausführlich beleuchtet. Es 
wird zugleich gesagt, daß in dieser Arbeit daö l. f. Re
servat in jener Tragweite, wie nun bas Montan-Aerar 
dasselbe zur Durchsetzung seiner Ansprüche bezüglich der 
Hoch- und Schwarzwälder in Oberkram ausbeuteu will, 
in Krain niemals bestanden habe. Eö wird und zwar 
mit Recht erwähnt, daß dieses mit überzeugenden Grün
den nachgewiesen worden ist.

Wenn nun überzeugende Gründe eö waren, welche 
in dem bezüglichen Aufsatze geliefert worden sind, wenn 
der Ausschuß selbst dieses erklärt, so sehe ich nicht ein, 
wie er einen Antrag stellen konnte, wie er unter Nr. 2 
vorkommt, da in diesem Punkte des l. f. Reservates in 
Krain auf Hoch- und Schwarzwalduugen nicht im Siuue 
jener Abhandlung gedacht ist. Ich w ill diesen Gegenstand 
nur in Kürze berühren, und Sie können versichert sein, 
daß ich Ihre kostbare Zeit nicht über das notwendigste 
Maß in Anspruch nehmen werde.

Das l. f. Reservat in Krain, überhaupt daö Reser
vat aus Hoch- und Schwarzwaldungen, ist ohnehin schon 
durch die l. f. Verordnungen ganz klar und deutlich desi- 
nirt worden, eö heißt: Daö eingeführte l. f. Reservat ist 
nämlich die V e r p f l i c h t u n g  der E i g e u t h ü m e r  der 
Hoch-  und S c h w a r z w ä l d e r  die W a l d p r o d n e t e  
aus  deufe l beu ausschließl ich oder vo r zugswe i se  
dem B erg baue zu wi dmen.  Es ist dasselbe keineswegs 
irgend ein Eigentumsrecht des AerarS auf die Hoch- und 
Schwarzwalduugen, da es nur den Zweck hat, den 
Bergbau im Lande zu schützen, und als ein solches
l. f. Reservat besteht eS in ganz Kram, nicht nur in 
Oberkrain, sondern auch in Unterkrain. Als int Jahre 
1635 ciitc Gewerkschaft bei Ratschach sich beschwerte, daß 
ihr die dortige Herrschaft nicht das nöthige Holz attsweiöt, 
so nahm sich der damalige Bergrichter NamenS Wnrzer 
der Gewerkschaft an, er führte die Klage beim Vice-Dom- 
amte in Laibach, und eö wurde die Herrschaft gezwungen, 
dem betreffenden Gewerke gegen entsprechende Bezahlung 
daö nothwendige Holz znzuwelsen. Aehnliche Fälle haben 
in Unterkrain an der Kulpa stattgefundeu, wo es sich 
ebenfalls um Ansprüche von Gewerkschaften auf Holz in 
den Waldungen, welche dem Grafen Lankeviö gehörten, 
gehandelt hat, auch dort hat sich der damalige Bergrichter
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der Gewerke angenommen, und vermöge des l. f. Reser
vates ans Hoch- und Schwarzwalduugen mußten die Herr
schaften um ein zu treffendes Entgelt den Gewerkschaften 
das Holz liefern. Ich führe weiters eine a. H. Ent
schließung an, worin es heißt, daß in Gegenden, wo der
malen ein Bergbau noch nicht besteht, die Kreisämter für 
diese Zeit und nur bis zu einem erhoben werdenden Berg
baue oder Hammerwerksgaden die Aussicht über Hoch- und 
Schwarzwalduugen zu führen haben. So also ist das 
Oberaufsichtsrecht des Staates zum Vortheile des Berg
baues im Lande Krain seit alten Zeiten auögeübt worden.

Es wurde dieses l. f. Reservat zuerst vom Kaiser 
Marimiliam I. 1517 aufgestellt; da man jedoch überall 
Proteste dagegen erhob, wurde eö später von Ferdinand 
1553 speciell für Krain, sodann von Erzherzog Earl 1575 
neuerlich eingeführt. Es bestanden damals im Laude 
sogenannte Bergrichter, welche die Interessen des Berg
baues in dieser Beziehung zu vertreten hatten. Unter 
Kaiser Josef endlich erschien eine ct. H. Entschließung, 
worin dieses Bergregale einstweilen snspendirt wurde. 
Damals war der letzte Bergrichter in Krain, und es wur
den die Bergsustentationeu eingeführt, deren Agende sich 
nur auf das montanistische erstreckte, während die eigent
liche Oberaufsicht über die Waldungen an die politischen 
Behörden überging. Wenn nun die Verhältnisse des l. f. 
Reservates derart in Krain sind, und es auch seit jeher 
waren, so sehe ich, meine Herren, nicht ein, wie denn 
laut des zweiten Antrages des Ausschusses daö Lattd 
Krain parificirt oder in eine Analogie gestellt wird mit 
dem Salzkammergnte. I n  Salzburg gehörten die jetzt 
ärarifchett Waldungen dem ehemaligen Erzstifte Salzburg 
und eS hat die spätere österreichische Regierung nicht etwa 
bloß wegen des l. f. Reservates, sondern auch aus än
dern Titeln daS Eigenthnin jener Waldungen beansprucht. 
Daö Montan-Aerar ist ferner Eigentümer der Waldungen 
im Salzkammergute, wo, wie Ihnen bekannt ist, bedeu
tende Salzbergwerke sich vorsiitdett. In  Kretin gehörten 
zu den eigentlichen Montanwaldungen nur die Waldungen 
deS BergamteS Jdria, sonst besitzt daS Aerar in Krain 
keine Montanwaldirngen.

Wie können wir hiernach hier einen Wunsch attS- 
sprechen, worin eö heißen würde, daß eS in Oberkrain 
ärarische Waldungen gebe; selbst dort, wo eine Verwal
tung des AerarS vorhanden ist, wo eine Sequestration 
eristirt, steht diese in keinem Zusamnicnhange mit den 
Eigenthnins-Ansprüchen des AerarS.

Die Sequestration wurde darum eittaeführt, um den 
Bergban in Oberkrain zu sichern, um die Waldungen vor 
Devastationen, welche in so bedauerlicher Weise stattge- 
fttnden haben, zu schützen. Was den dritten Antrag des 
Ausschusses betrifft, fo conformirt sich derselbe den Anträ
gen, welche dießbezüglich von den verschiedenen Landtage» 
in Kärnten und Steiermark gestellt worden sind. Er geht 
nämlich darauf hin, daß das l. f. Refervatsrecht aufgeho
ben werden möge, mir Berücksichtigung der auf dieser 
Grundlage erworbenen Rechte dritter Personen. In  die
ser Beziehung, meine Herren, muß ich nur entführen, daß 
schon Art. 4 des Berggesetzes diese Rechte wahrt, indem 
es dort ausdrücklich heißt, „daß an de« in älter» Berg
gesetzen enthaltenen Bestimmungen über das l. s. HoheitS- 
recht hinsichtlich der Waldungen nichts geändert wird, und 
daß auf gleiche Weise alle Rechte, welche den Besitzern 
von Berg- und Hüttenwerken oder ändern Personen aus 
Verträgen, auS Verleihungen nach älteren Bergwerkge- 
setzen oder aus ändern rechtsgiltigen Titeln in Beziehung 
auf den Besitz, oder die Benützung der Waldungen oder
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Waldtheile, auf Forstservituten, auf Bergweiden und in 
Beziehung auf andere Verhältnisse, welche keinen Gegen
stand des Berggesetzes auSmachen, zukommen, in soferne 
sie nicht durch sonst erflossene Verfügungen inzwischen 
Aendernngen erlitten haben, von diesem Gesetze, unberührt 
bleiben".

Es wird weiter gewünscht, daß gegen dieses l. f. 
Reservat wenigstens die Einwendung der Verjährung für 
unzulässig erklärt werde. Es ist dieß eine juristische An
schauung, bezüglich welcher pro und contra sich verschie
dene Stimmen erhoben haben. Nun weiß ich nicht, ob 
die Regierung einem derartig auSgedrückten Wunsche
Rechnung trageu werde, doch scheint mir daS Wichtigste 
darin zu liegen, ob überhaupt die Regierung von dem 
angesprochenen Rechte abgehen werde oder nicht.

Ich übergehe mm zn einem mir sehr wichtig scheinenden 
Punkte, welcher schon vom Herrn Brolich bei Begründung sei
nes vor wenigen Tagen cingebrachtcn Antrages angeführt 
worden ist. Ich vermisse im Ausschuß-Berichte irgend eine 
Bezugnahme ans den Brolich'schen Antrag, obwohl die 
beiden sub 2 und 3 hier ausgesprochenen Wünsche die
sen nämlichen Gegenstand berühren.

In  den Bezirken RadinannSdors und Kronau bean
sprucht daS H. Aerar zu Folge seiner Auffassung deö l. f. 
ReservatsrechteS daS Eigcnthum der Hoch- und Schwarz- 
waldungen, obwohl ein Hofdecret vom 3. September 
1847 ganz deutlich sagt und unzweideutig sich dahin 
ausspricht, „daß die Waldmig Ilovca zwar eine für Berg
werke vorbehaltene, aber keine l. f. Reservats - Wal
dung sei".

Eö wurden im Jahre 1849 von Seite der Gewerk
schaften Kropp und EiSnern Klagen laut, daß sie Gefahr 
laufen den Bergbau ciustellen zu müssen, indem die dorti
gen Verhältnisse sich seit der Aufhebung deö l. f. Reser
vates durch die Josefiuische Verordnung in einer Art ge
staltet habe», welche dem Bergbane keineswegs günstig ist. 
Das Montan-Aerar hat mm in Folge jener wiederholten 
Klagen dem 1. f. Reservate eine viel ausgedehntere Rich
tung gegeben.

Es wurde ein l. f. Beamte betraut, die dießfälliaen 
Erhebungen zu pflegen, er ging von Gemeinde zn Ge
meinde, und ließ sich von denselben die Erklärung geben, 
daß die zwischen der Sava und Zeier liegenden Waldun
gen seit jeher l. f. Eigenthnm waren, wogegen wohl spä
ter die Gemeinden sich ausdrücklich erklärten, daß sie diese 
Erklärungen nie in jenem Sinne abgegeben haben konnten. 
I n  Folge dieser protokollarischen Einvernehmungen der 
Gemeinden hat das H. Montan-Aerar die Ansprüche anf 
daö Eigenthnmörecht dieser Waldungen erhoben, und die
selben seit dein Jahre 1859 theilS im Rechtswege an
hängig gemacht, theils bei der ServitutS-AblösnngS-Eom- 
mission in RadinannSdors angemeldet. Eö ist daS eine 
Angelegenheit, welche die Interessen von ganz Oberkrain 
gewiß "int höchsten Grade berührt. Ich wünsche gewiß 
den Schutz deö dortigen Bergbaues, allein ich sehe nicht 
ein, warum wir mit der Annahme des Antrages deö 
Ausschusses, wie er hier vorliegt, auch auösprechen sollen, 
daß cs in Oberkrain ärarische Waldungen gebe. ES ist 
daö eilte Sache, von der man jetzt höchstens sagen kann, 
non liquet! Ja, wie eö in der vom Ausschüsse mit 
Recht so lobend erwähnten Abhandlung nachgewiesen 
ist, hat eö in Kraiu niemals ht jenem Sinne ärarische 
Reservat-Waldungen gegeben, wie im Salzkammergute. 
Ich glaube daher, daß fit Erwägung dieser Umstände, so 
wie der Motive, welche der Ausschuß angeführt hat, ein 
viel energischerer Schritt bei der Regierung zn thun wäre.

Der Ausschuß führt ja in seinen Motiven selbst an, „es 
trete mm daö H. Aerar mit dem I. f. Reservatsrechte auf, 
eö bekämpft an der Hand der positiven Bestimmungen deö 
bürgerlichen Gesetzbuches mit Erfolg die den 1. f. Refer- 
vatSrechten gegenüber unzulässige Einwendung der Ver
jährung und Ersitzung deS freien Eigenthums und ver
rückt auf solche Art zum Abbruche deö Vertrauens und 
deS Rechtsgefühls der Betheiligten den ganzen bisherigen 
faktischen Bestand der Eigenthnms- und Besitzverhältnisse".

WeiterS heißt es in dem Ausschußberichte, „daß diese 
Ansprüche des Aerars Anlaß geben zu den weitwendigsten 
und schwierigsten Verhandlungen, welche die so wünschnts- 
werthe schnelle Durchführung des Ablösungs-Geschäftes 
auf eilte kaum absehbare Zukunft hittaitsgeschobett haben". 
Meine Herren, wenn der Ausschuß selbst solche Motive 
ausührt, so ist es wohl die Pflicht der Volksvertretung 
mit einem Anträge zu kommen, welcher bezweckt, daß alle 
diese Uebelstäude, wie sie hier in so lebhaften Farben ge
schildert worden sind, so bald als möglich beseitiget wür
den. Ich beantrage daher, daß der zweite Antrag des 
Ausschusses gestrichen werde, gegen den dritten Antrag, 
welcher sodann als zweiter zu gelten hätte, habe ich kei
nen weitern Grund vorgebracht, als daß mir derselbe 
fast überflüssig zu sein scheint. Jedoch halte ich folgenden 
Antrag als den wichtigsten, als den am schnellsten zum 
Ziele führenden:

Der H. Landtag wolle beschließen:
„ES sei daö H. Ministerium zu ersuchen, daß daS 

Montan-Aerar mit seinen ans die Waldungen OberkrainS 
im Rechtswege und bei der Servituten - Ablösung unter 
dein Titel eines 1. f. Reservates gestellten Ansprüche ab
trete und solche zurückziehe". Ich erkläre ausdrücklich, daß 
ich es bedauern würde, wenn die in Oberkrain bestehende 
Sequestration plötzlich aufgehoben würde. Es ist daS 
eine politische Einrichtung, welche mit dieser Frage in gar 
keiner Beziehung steht. Allein daö ist gewiß, so unklar 
auch die Verhältnisse in Oberkrain bezüglich deö Eigen
thums der Waldungen sein mögen, so sind sie noch ver
wirrter geworden, seitdem ein letzter Concurrent in der 
Person deö H. Moutan-Aerars hinzu kam, welches vorher 
niemals in Oberkrain irgend welche Ansprüche anf die 
dortigen Waldungen erhoben hat, außer jenen des
l. f. Reservates, welches, wie in jener Schrift vortrefflich 
nachgewiesett ist, nur zum Schutze deö heimischen Berg
baues ausgestellt wurde. Erwägen S ie, meine Herren, 
daß eben in Folge der Ansprüche deö erst in jüngster 
Zeit hinzugekommenen Eigenthumö-Concurrentcit nicht nur 
sämmtlichc Advokaten KmitiS, sondern auch alle Sachver
ständige in Waldsachen vollauf in dieser Causa beschäfti
get sind, daß von den Gemeinden schon Tausende und 
Taufende auf diesen Rechtsstreit verwendet wurden, ohne 
daß irgend ein baldiger diese verworrene Angelegenheit 
lösender Erfolg voranszufehen ist, und Sie werden gewiß 
meinem Antrage Ihre Unterstützung nicht versagen.

P r ä s i d e n t :  Der Herr Abg. Deschmaun hat zwei 
Anträge gestellt, der erste ist der auf Streichung des zwei
ten Absatzes deö Auöschußantrageö. Da ablehnende An
träge zur Abstimmung nicht kommen, so übergehe ich den
selben ; er wird von selbst erlediget durch die Abstimmung 
deö zweiten Ansschnßanttages. Der weitere Antrag, den 
ich hier nur zur Unterstützungösrage bringe, lautet: (Liest 
denselben.) Jene Herren, welche diesen Antrag zu unter
stützen geneigt sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Er ist hinreichend unterstützt.

Abg. Dr. T  o m a n : Ich bitte um das Wort, Herr 
Präsident!



P r ä s i d e n t :  Ich bemerke, daß w ir noch bei der 
Berathnng des zweiten AnSschnßantrages sind.

Abg. Dr. T om  a n : Herr Deschmann hat den
2. und 3. Antrag des Ausschusses zu seiner Betrachtung 
und Darstellung gemacht, so glaube ich Herr Präsident 
wird eö mir gestattet sein, ebenso dieselbe Form einzu- 
halten.

P r ä s i d e n t :  Es bleibt mir nichts Anderes übrig 
— ich bitte zu sprechen.

Abg. D r. T om  an: Der Herr Abg. Deschmann 
hat schliesslich in seiner wohlgemeinten, aber nicht so im 
Rechte und in der Sache der Frage gegründeten Rede 
gesagt, das? über diesen Gegenstand der Frage Advoca- 
ten, Sachverständige und Juristen des Landes im 
weitesten Umfange sich beschäftigen, weil sic gar so sehr- 
wichtig ist. Auch mich hat mein Berns ans dieses Feld 
geführt, auch ich habe schon unzählige Schriften größeren 
Umfangeö darüber geschrieben', und so hatte ich Gelegen
heit von dem einen nnd von dem anderen Standpunkte 
die Frage näher anfznfassen, und ich w ill sie nach diesen 
Ergebnissen unparteiisch, nicht als Advocat der einen Partei, 
sondern ober ihnen stehend, vom bloßen Standpunkte des 
Rechtes in wenigen Worten auseinander setzen, w e il, 
wenn wir bis zum letzten Punkte, bis ins Klare hingehen 
wollten, w ir ganz andere Vorarbeiten, ganz andere 
Schriften vor uns haben, nnd in einer ganz ändern Weise 
zusammengesetzt sein mußten, als w ir eö heute sind, um 
einen Landtagöbcschltiß zu fassen. Ich würde Sie nicht 
Stundenlang, sondern Tage lang in Anspruch nehmen 
müssen, um vom historischen Standpunkte und in rechtli
cher Beziehung alles vorzubringen und zu zeigen, was in 
dieser Sache Rechtens ist.

Vor Allem hat es mich gefreut, daß Herr Desch- 
mamt einverstanden war mit meinen Motiven, womit ich 
eine Abänderung des ersten Antrages gestellt habe; er 
hat es geahnt, aber jedoch dagegen gesprochen, daß ich 
nicht die Motive mit den Anträgen in Übereinstimmung 
finde, er hatte Recht in der Beziehung, er hatte daher 
Unrecht gegen meinen ersten Antrag gesprochen zu 
haben.

In merito der Sache wirst sich uns zuerst die Fra
ge ans, um was handelt sich beim 2. und 3. Antrage deö 
verehrten Anschusses ?

Der Ausschuß hat mit genauer Kemttniß, — was 
ans den Anträgen zu ersehen ist, weniger aus den M o
tiven, — die Frage in zwei Theile getheilt; daß es l. f. 
Wälder im Lande gibt, und daß es Wälder gibt, auf wel
chen das sogenannte Reservat - oder Hoheitsrecht lastet.

Diese Unterscheidung hat der Herr Abg. Deschmann 
a prio ri fallen lassen, und seine Rede war ganz unrichtig 
(Brolich: richtig!) dadurch. Wer das nicht unterscheidet, 
der kann nicht über diese Frage rechtskundig, und davon 
reden, wie im Laufe der Jahrhunderte sich das Verhältniß 
zum Staate hinsichtlich einzelner Berechtigten in diesem 
Walde und deö Staates zu demselben entwickelt hat; 
der Antrag ist daher ganz falsch und würde den ganz 
guten Antrag 2 und den guten Antrag 3 völlig beseitigen.

Im  Antrage 2 wird von den Waldungen gespro
chen, welche das Aerar anspricht, oder in seiner Verwal
tung hat; und da werden jene Begünstigungen, oder jene 
Modalitäten für die Grundlasten - Ablösung und Reguli
rung in Anspruch genommen, wie sie in Oesterreich und im 
Salzkammergute Statt gesunden haben.

Ich wünsche, daß wir in nnserm Vaterlande auch 
daö erreichen, und daher muß ich lebhaft den Antrag des 
Ausschusses unterstützen.
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Eine zweite Frage ist die Frage der Wälder in 
Oberkrain, vorzüglich betreffend daS lan desfürstliche Reser- 
vatörecht für die Bergwerke.

Eö sind Wälder in Oberkrain, von denen ich vor
züglich den Wald Jelovca ins Auge fasse, ans welchen 
dieses Hoheitsrecht lastet, gegen welches wir sowohl im I n 
teresse der Gewerkschaften als der Insassen der Gemeinden 
der ehemaligen Unterthanen der Herrschaften ankämpfen. 
Was vorhanden ist, läßt sich nicht längnen. Es läßt sich 
nur aus Abwendung desselben int passenden, opportunen 
Wege sprechen. M it  der Negirung kommen wir zu Nichts. 
M it der Bitte, vorhandene Hebel zu beseitigen, kommen wir 
zu etwas.

Es möge übrigens was für ein Rechtsverhältnis; 
immerhin in diesen Wäldern obwalten, so ist die erste 
Frage die, sind die Rechtsverhältnisse hinsichtlich dieser 
Wälder errnirbar oder sind sie eö nicht?

Sind sie erruirbar, dann muß ja nach Recht ent
schieden werden, dann sind ja die Gerichte, dann sind die 
Servituts - Eominissionen dafür. Wäre das RechtSverhält- 
niß ganz unerruirbar, dann müßte die Staatsweisheit 
die national-öconomischen Verhältnisse des ganzen Land
striches in Betracht ziehen, und nach Einsicht entscheiden.

Aber ich halte dafür, daß das Rechtsverhaltniß ein 
emiirbares ist, ja daß es schon durch die bisherigen Ver
handlungen, wie sie mir bekannt sind, schon auf einen 
Punkt hingebracht ist, wo daö Licht bald völlig in den 
Acten vorhanden fein, und es der Landescommission mög
lich machen wird, allerseits eine ganz gerechte Entschei
dung zu treffen.

Wen» nun ein Rechtsverhältnis? subposito in daS 
Klare gefetzt ist, oder gestellt werden kann, wenn eö vor
handen' ist, so ist die Frage aufzuwerfen, hat das Motu 
ta»-Aerar, in den fraglichen Wäldern ein Recht oder nicht ?

Kein Eigenthum, kein landesfürstlicheS Eigcnthunt 
lastet darauf, aber ein Hoheitsrecht lastet aus den Wäl
der», und dieses wollen wir beseitigt haben; aber mit der
Negation wird eö nicht beseitigt werden.

Ich würde sehr bedauern meine ganze bisherige
Vertretung einzelner Parteien aus falscher Bahn geführt 
zu haben, würde mich heute gerne durch Herrn Deschmann 
eines ändern belehren lassen und heute umkehren zu ei
ner ändern Vertretungsweise, aber ich bin bisher nicht 
belehrt worden. Ich muß daran sesthalte», daß ein sogenann
tes Hoheits - , ein Reservatsrecht noch aufrecht besteht.

Ich w ill zn diesem Behttse einige Beweise anführen.
Obwohl schon nach der Unterscheidung der Landes

wälder in landesfürstliche eigentümliche Wälder nnd in 
Reservatswälder die Frage, glaube ich, etwas klarer ge
worden ist, so möchte ich doch noch die Beweise dafür 
anführen, ob denn ein sogenanntes Hoheitsrecht, ein 
Reservatsrecht auf einzelnen Wäldern lastet? welche Frage 
der Herr Abg. Deschmann ganz ignorirt hat.

Ich w ill zuerst die Bergwerksordnung vom Jahre 
1550 citirett.

Diese Bergwerks-Ordnung, die wenig bekannt ist, 
ist für die Bergwerke Steinbüchel, Kropp und Kalnitz, 
welches letztere nicht mehr vorhanden, in Steinbüchel auf- 
gegangen ist, errichtet worden.

Die letzte für Krain maßgebende Bergwerksordnung 
ist die vom Jahre 1575, welche im KundntachungSpa- 
tentc sich auf die vom Jahre 1550 bezieht, und in ein
zelnen Anordnungen auf jene vom Jahre 1553.

I n  der einen wie in der ändern ist die Rebe von 
der sogenannten Holz- unb Kohlwibmnitg uttb von bettt 
Reservate auf Hoch- unb Schwarzwälber.
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Es würde zu weit führen, meine Herren, wenn ich 
alle diese Artikel vorführen wollte. Ich habe sie vor 
m ir, aber ich kann Sie damit nicht in Anspruch nehmen.

Es sei weiter erwähnt, daß schon im vorigen Jahr
hunderte das Bestreben der Befreiung des Eigenthums 
von solchem Verhältnisse tu Oesterreich sich kund gegeben 
hat, und daß in Folge einer solchen freiheitlichen Anschau
ung im Jahre 1783 am 7. März ein Hofdecret erlassen 
worden ist, mit welchem die Holz- und Kohlwidmung 
aufgehoben wurde. Die Holz- und Kohlwidmung ist in 
einem ändern Artikel der Bergwerksordnung vom Jahre 
1575 als daö Refervatrecht auf Hoch- und Schwarzwäl
der statuirt.

Als man nach Erlassung dieses Hofdecreteö in der 
falschen Auffassung, als werde auch das Reservat auf 
Hoch- und Schwarzwälder aufgehoben, ganz plötzlich al
les Reservat negirtc, da erschien im Jahre 1804 u. z. 
ein Hofdecret vom 22. Februar für Kraut, knndgemacht 
am 14. März. Dieses Hofdecret ist auch den Justizbe
hörden ganz besonders knndgemacht worden, ein Beweis 
für wie wichtig die Regierung dieses Hofdecret hielt, 
weil sie die Rechtsentscheidnngen darnach geregelt haben 
wollte. Dieses Hofdecret muß ich mm citireu, dieses 
lautet:

„ES komme mißvergnüglich zu vernehmen, daß die 
Allerhöchste Begünstigung der a l l g e m e i ne n  Aufhebung 
der allgemeinen Kohlwidmuitg dahin ausgedehnt werde, 
als wäre daö Allerhöchste Waldrefervat in seinem ganzen 
Umfange fnSpendirt, somit den Waldbesitzern gestattet, 
auch die für den Bergbau reservirten Waldungen nach 
Gutdünken zu verwenden, ja daß sogar die im Namen 
des Allerhöchsten Landessürsten ertheilten Waldbelehnun
gen als aufgehoben angesehen und behandelt werden 
wollen, daß daher dieser den Allerhöchsten Gesinnungen 
zuwider lausende, dem landesfürstlichen Regale äußerst 
nachtheilige Jrrthnm allsogleich abznstcllen und Besitzern 
jeder Eingriff in das besagte landessürstliche Waldeigen- 
thnm und Bergregale (mit erhöhter Stimme gegen Abg. 
Deschmann gewendet wiederholend) und Bergregale unter 
schwerster Verantwortung zu verbieten sei."

Das ist der Wortlaut deö Gesetzes, und ist an alle 
höheren und Jnstizstelleu mitgetheilt worden.

Nun entsteht die Frage, ist seit diesem Hofdecrete 
eine Aufhebung des Reservates erfolgt? M ir  ist kein lan- 
deöfürstlicheö Gesetz in dieser Beziehung bis zur neuesten 
Zeit weiter bekannt, und es wird auch ein solches nicht 
eristiren; aber es ist mir eine Gnbernial - Verordnung 
des illirischen Guberniums vom Jahre 1823 bekannt, 
womit die Belehnungen als aufrecht bestehend erklärt 
werden.

Das nächste Gesetz betreffend daö Reservat ist wohl 
das Servitutöablösungögcsetz vom 5. Ju li 1853 Reichs
gesetzblatt Nr. 103, dessen 8 2 ausdrücklich sagt, daß 
die Holzbezngörcchte anö diesem Verhältnisse ein Gegen
stand der Ablösung sind, dann das Berggesetz vom 23. 
M a i 1854 ReichSgesetzblatt Nr. 146, welches ebenfalls 
die Refervatörechte als aufrecht bestehend anerkennt. Daö 
sind meines Wissens die Gesetze hinsichtlich deö Reser
vates. Also die Regierung hat bisher auf ihre Rechte 
nicht verzichtet, obwohl sie den factifcheu Verhältnissen 
gemäß feinen Bezug, keine Reute aus den fraglichen 
Wäldern hatte. Es wird wohl nun unsere Sache sein, der 
Regierung. zweckmäßig darznstellen, daß sie itt diesen 
Waldobjecten nichts suche» soll, nichts zu bekommen habe, 
da die Participiettten des Landstriches kaum mehr selbst 
befriedigt werden können.

Wenn die Regierung ihr Reservatsrecht ausgelassen 
hätte, dann wäre cs nicht vorgekommen, daß sie bei den 
einzelnen Verkäufen der Herrschaften immer das Reser- 
vatSrecht vom Verkaufe ausgeschlossen hätte. So z. B. 
hat der Erzherzog Ferdinand laut Kanfverfchreibung <i<lo. 
Görz 28. Sept. 1816 die damals ihm gehörige Herrschaft 
Radmannsdorf und Wallenburg deni HanS Ambros 
Grafen v. Thurn mit ausdrücklicher Ausnahme der Hoch- 
und Schwarzwälder verkauft, und so ist meines Wissend 
auch bei dem Verkaufe der Herrschaft Weißenfels geschehen. 
Ich kann es nicht unterdrücken, einen Blick aus die Ver
handlungen, die von der Servitntsablösungs - Commission 
geschehen, zu werfen, und damit die Herren sehen, auf 
welche» Standpunkt ich und die von mir vertretenen Ge
werkschaften sich befinden, und daß w ir nicht ein eigen
nütziges und einseitiges Interesse verfolgen, möchte ich 
unfern Antrag ans der bezüglichen Verhandlung vorlesen.

Es ist ganz kurz. Nachdem wir gezeigt haben, daß 
das Montan-Aerar hinsichtlich aller dieser Waldungen 
nichts zu gewinnen hat, keilte materiellen Vortheile, und wir 
gar nichts Anderes anstreben wollen, als daß wir eristiren, 
und die Steuer entrichten können, muthen w ir doch dem 
Montan-Aerar noch eine Function zu in der Erledigung 
dieser hochwichtigen Frage Oberkrains, und diese besteht 
darin, daß das Montan-Aerar seine Ansprüche aufgebe, 
aber eine Einigung der verschiedenen berechtigten Parteien 
hinsichtlich der Liquidität ihrer Ansprüche zu erzielen sich bestre
ben soll, weil durch das Montan-Aerar w ir zu einer Eini
gung unter uns leichter gebracht werden, als durch die 
Überlassung des Objectes als einen Zankapfel für alle 
diese Parteien, oder gar unter Auflassung der Seque
stration, wie sie von einer ändern Seite geboten worden ist.

Der besagte Antrag lautet:
„W ir  sind bereit in der Richtung die Hand zu 

bieten, daß ans Grund des Gesagten und nach Maßgabe 
der liquid zn stellenden, mit Grnnd zu entschädigenden 
Ansprüche der Insassen der Gemeinden und der Herr
schaften unser unbestreitbares Nntznitgseigenthnm desglei
chen mit Grund und Boden nach Maßgabe der zn Folge 
der Belehnungen in unserm Besitz und unsere Nutzung 
gekommenen Waldgegenden entschädigt, und daS nicht 
ganz unzuberücksichtigeude Verhältniß der Köhler in einer 
entsprechenden Weise, welche den ursprünglichen Entla
stungs-Verhältnissen entspricht, zn deren Beruhigung 
sirirt werde."

Meine Herren in dieser Vereinbarung liegt der 
Weg zur Lösung, znr Wohlfahrt des ganzen Landstriches.

Dieses habe ich angeführt, weil es den Anschein 
haben könnte, wenn ich daS Recht vertrete, das Recht, 
wie eö da ist, welches Recht gewissermaßen die Grund
lage der Ansprüche der Gewerkschaften g ib t, weil sie 
Hunderte von Belehnungen im Laufe der Jahrhunderte 
erhalten und ausgeübt habe», weil es den Anschein haben 
könnte, sage ich, als würde ich einseitig für eine» Theil 
sprechen. Nun, daß aber solche Belehnungen die Gewerk
schaften in solchem Maße ans die Objecte vorzüglich in 
der Jelovca, die ich vor Augen habe, erhalten, und 
bis zur jüngsten Zeit, bis znr Sequestration im Besitze 
nnd Genüsse gehabt haben, darüber könnte ich Beweise 
durch viele 100 Verleihungsbriefe Ihnen vorzeigen, welche 
ich bei der Servitnten - Commission allegirt habe.

ES geht also nicht an, zn längnen, daß es kein Ho- 
heitsrecht, kein Reservat in Krain gebe, und es wäre 
sehr voreilig, sehr unerwogen, einen Beschluß auf Grund
lage der Begründung nnd Motivirnng des Herrn Abg. 
Deschmann zu fassen.



Vs würde der H. Landtag nicht bloß dadurch gestehen, 
daß die Frage in seiner vollen Totalität und Richtigkeit 
ihm noch ferne liege, sondern er würde gewissermaßen 
ein Rechtsverhältnis negiren, welches wirklich vorhanden 
ist, und der Sache an sich selbst nur schaden, weil die 
Bitte nicht gerichtet wäre, welche wir Alle im Interesse 
von Oberkrain wünschen.

Ich muß es gestehen, daß obwohl ich ebenso den 
zweiten und dritten Absatz des Antrages des verehrten 
Ausschusses befürworte, daß mir doch der letzte Passus 
im 3. Absätze, „oder wenigstens die Einwendung der Ver
jährung für zulässig erklärt wird" ganz überflüssig, ja 
sinnstörend erscheint. Er scheint mir überflüssig, weil 
gewünscht wird, daß das Reservat als solches, wo eS 
noch bestehen soll, aufgehoben werde, unentgeltlich, oder 
wenn das Montan-Aerar Nachweisen kann, daß eö in 40 
Jahren der fiskalischen Ersitznngsperiode einen Ertrag, 
eine Rente aus den Wäldern gehabt habe, auch entgelt
lich, was aber auf dasselbe hinaus geht, weil das f. f. 
Montan - Aerar in Oberkrain keine Rente gehabt hat, 
als indirect durch die Steuer und Frohne. Ich halte diesen 
Passuö für überflüssig, weil, wenn daS Reservatöverhält- 
uiß aufgehoben wird, ohnehin die Zutheilung der Wälder 
nach Grund und Boden an die einzelnen Interessenten 
erfolge» muß, und die Einwendung der Verjährung unter 
solchen Privatbesitzern nach dem bürgerl. Gesctzbuche zu 
beurtheilen ist.

Ich halte sie aber für störend, weil man erachten 
könnte, daß diese Einwendung der Verjährung auch aus 
die vergangene Zeit als maßgebend angesehen werden 
kann, was wieder nicht rechtlich wäre, wenn man das 
Positum annimmt, daß ein Reservatrechtsverhältniß bestehe.

Besteht ein Reservatrechtsverhältniß auch noch 
jetzt, so kann man nicht diese wichtige Frage der Ersitzung 
oder Verjährung aufgeben, gegenüber dem, bestünde aber 
das Reservatrecht nicht, dann ist Ersitzung und Verjäh
rung ohnehin nach dem bürgerl. Gesctzbuche zu beurtheileu.

Dieses Wenige, ich bemerke dieses absichtlich, zur 
Entkräftung der Rede des Herrn Abg. Defchmanu.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand der Herren 
daS Wort?

Abg. B r o l i c h : Ich bin mit der Ansicht deS
Herrn Abg. Defchmann auch nicht einverstanden, in dem 
Punkte, als er glaubt, der Art. 2 des AuSschußantrageS 
fei geradezu zu streichen.

Herr Defchmann mag dazu dadurch verleitet worden 
fein, daß er nicht berücksichtiget hat, daß es ärarische W äl
der auch in Kram wirklich gebe. So hat die Montanherr
schaft, daö Bergwerk Jdria, auch eigene Wälder, und folg
lich sind dieß gewiß landesfürstliche oder ärarische W al
dungen.

Der Ausschuß mag vielleicht auch andere Waldungen 
unter ärarische Waldungen verstanden haben, das sind 
z. B. Waldungen der Herrschaft AdelSberg, daö ist eine 
Staatsherrschaft, daher auch diese unter ärarische Waldun
gen verstanden werden dürfte.

Ich mache nur die Erinnerung, daß das Forstgesetz 
vom Jahre 1853 ausdrücklich die Waldungen eintheilt in 
ärarische, Gemeinde- und Privatwaldmigen.

Aerarische Waldungen sind sohin jene, deren Eigen
thum dem Staate zustcht.

Wenn nun Herr Defchmann meint, der Paragraph 
sei zn streichen, so wäre dann die Servitiiten-Ablosung in 
solchen Waldungen außerordentlich erschwert.

Der Ansschußantrag geht eben dahin, um in solchen

X X X V I I I .  Sitzung.
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Waldungen die Servituteu-Ablösung so weit zu erleichtern, 
wie sic auch im Salzkammcrgntc erleichtert worden ist.

Ich glaube daher, daß dieser Antrag des Ausschusses 
beizubebalteu ist.

Nachdem schon Herr Deschmann und Herr Dr. 
Tontan ihre Ansicht auch über Art. 3 ausgesprochen ha
ben, muß ich auch auf diesen Artikel übergehen.

Ich theile aber die Ansichten der Herren Vorredner 
bezüglich der landesfürstlichen Reservatwaldungen nicht.

Keiner der Herren hat dcfinirt, was eigentlich eine 
landesfürstliche Reservatwaldung ist.

Man hat von Hoheitsrechten, von Reservaten ge
sprochen, aber Niemand hat ein solches Reservat naher 
bezeichnet.

Neulich hat Herr Dr. Toman meine Ansichten als 
verwirrt und unklar bezeichnet, ich glaube gern, weil sie 
mit seinen Ansichten nicht überein stimmen, denn er spricht 
offenbar für die Aufrechthaltung der Reservate, und zwar 
warum lediglich für die Bergwerke in Oberkrain?

Er ist der Vertreter derselben, und ich gebe ihm recht.
Allein, daß aber das Aerar, welches, wie Herr Dr. 

Toman selbst gezeigt, so zu sagen bewiesen hat, aus dem 
landesfürstlichen Reservate durchaus keinen Nutzen mehr 
ziehen könne, dasselbe doch nicht auflassen solle, ist kaum 
begreiflich. Herr Dr. Toman selbst meint, es wäre an 
der Zeit, daß° daS Aerar von solchen Ansprüchen ab stehen 
würde; dabei bleibt aber im Unklaren, oder wenigstens 
w ill er sich nicht offen anöspreche», wer von diesen Ver
zichtleistungen eigentlich einen Nutzen ziehen soll.

Ich verstehe ihn nur dahin, daß der Nutzen lediglich 
zu Gunsten der Bergwerksbesitzer kommen soll.

Meine Ansicht geht aber noch weiter.
Ich sage, nicht nur die BergwerkSbesitzer, sondern 

Jedermann, der Rechte auf diese Waldungen hat, soll von 
der Verzichtleistung des Aerars einen Nutzen ziehen, 
und wenn ich den Antrag schon in einer der vorigen 
Sitzungen gestellt habe, daß das h. Aerar von diese» 
landesfürstlichen Reservate» abfallen möge, so glaube ich, 
ist mein Antrag ganz berechtiget gewesen, denn das Aerar 
kann von feinen Ansprüchen abstehen, sobald eö zur lieber- 
zeuaung kommt, daß es keinen Nutzen aus denselben ziehen 
wird.

Welches Recht wird dadurch verletzt, wenn daS H. 
Aerar von seinem Ansprüche absteht, das Recht der Ge
werke ? Ich glaube nicht, die sollen alle ihre Ansprüche, 
alle Rechte behalten.

Ich würde dagegen protestiren, wenn man eine An
sicht auSfprechen wollte, daß den Gewerkschaften nahe ge
treten, daß ihre Rechte dadurch gefährdet werden sollten.

Ich spreche für das Recht der Gewerke, ebenso für 
daö Recht der Gemeinden, für daö Recht der Privat
besitzer.

Nun sehe ich aber darin, daß daö H. Aerar von 
den Ansprüchen auf die landesfürstlichen Reservatwalduu- 
gcn abstehen würde, keine Verletzung irgend eines Rech
tes; dann fällt nur ein Recht, eine Last weg, welche auf 
den Waldungen gegenwärtig durch so lange Zeit und 
zwar fruchtlos gehaftet hat.

Ich habe gesagt, daß die landesfürstlichen Rcservat- 
waldrtngen diejenigen sind, deren Eigenthutn einem Ändern 
als dem Staate zukommt.

Wenn.nun daö Eigenthum einem Ändern als dem 
Staate zukommt, so sind diese Waldungen mit dem Re
servate »ur belastet. Ans diese Belastung verzichtet nun 
daS Aerar; was folgt daraus? daß die Last wegfalle, daß 
der Berechtigte in den vollen Genuß seiner Waldung trete,
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mag nun jetzt die Gewerkschaft, mag nun eine Gemeinde, 
mag nun ein Privater Eigenthümer der Waldung sein, das 
ist ganz gleichgiltig.

Dadurch aber, daß das Acrar auf seine Ansprüche 
verzichtet hat, hat es Niemand in seinem Rechte verletzt.

Nun aber sehe ich in allen seinen Reden den Herrn 
Dr. Toman dahin zielen, daß das Aerar ja nicht auf 
seine Ansprüche ans die landesfürstlichen Hoch- und 
Schwarzwaldungen verzichten wolle, wenigstens nicht un
bedingt.

Eine Verzichtlcistuua kann unbedingt geschehen ohne 
Rechtsverletzung eines Ändern; nur eine solche bean
trage ich.

So haben z. B., wie gesagt, die Landtage in Kärn
ten und Steiermark solche Anträge gestellt.

Nirgends wurde ein Antrag gestellt, daß die Ber- 
zichtleistung zu Jemandes Gunsten geschehen soll, sondern 
nur unbedingte Verzichtleistung und zwar im offenen I n 
teresse des Landes und im Interesse des Rechtsanspru
ches Aller.

Der Herr Deschmann hat einen Antrag gestellt, 
den ich nur oberflächlich verstanden habe; aber so weit 
ich ihn verstanden habe, halte ich ihn für uuzugenügend. 
Ich beziehe mich ans einen Antrag, den ich in einer 
frühem Sitzung gestellt, und der am 23. März in Ver
handlung gekommen ist.

Dieser Antrag ist eben dem Ausschüsse, von dem der 
gegenwärtige Bericht herrührt, zur Berichterstattung zu- 
gemittelt worden, allein am 23. ist der Antrag erst an 
den Ausschuß verwiesen worden, und der Bericht lautet 
vom 24. d. M ts.

ES war daher der Ausschuß nicht in der Lage, mei
nen Antrag zu berücksichtigen.

Mein Antrag geht auch weiter, als der des Herrn 
Deschmann und der deö Ausschusses. Ich habe damals 
erwähnt, daß ich sehr bedauere, einen Antrag zu stellen, 
früher als der Ausschuß, welcher schon in der 7. Sitzung 
des v. I .  zur Förderung der Operationen der Gruudab- 
losuug eingesetzt wurde, seinen Bericht erstattet hat.

Ich habe, wie gesagt, lange Zeit daraus gewartet; 
nur um nicht zu spät zu kommen, habe ich ihn endlich 
eingebracht.

Ich habe früher gesagt, er würde sich mit dein drit
ten Punkte deS Auöschnßautrages sehr gut vereinigen las
sen, daher bedauere ich, daß dieser Bericht nicht früher an 
daö Tageslicht gekommen ist.

Ich würde nur wünschen, daß der Ausschuß noch 
meinen Antrag, der sich vielleicht mit dem dritten Punkte 
des Auöschnßautrages vereinigen laßt, vorläufig in Bcra- 
thuug ziehe, und nachdem der Ausschuß noch in einer der 
nächsten Sitzungen die Formulirung des ersten Antrages 
festzustellen haben w ird , so könnte vielleicht derselbe auch 
über meinen Antrag feine Ansichten mittheilen, und viel
leicht denselben mit dem §. 3 in Uebereiustimmung bringen.

Was aber die Einwendung von Seite deS Herrn 
Deschmann betrifft gegen die vom Ausschüsse beliebte 
Einfügung, nämlich die Bezugnahme auf die Einwendung 
der Verjährung, so halte ich dieselbe für sehr wesentlich, 
und zwar in dein Falle, als daö hohe Aerar von seinen 
Ansprüchen ans die Imtbees fürstlichen Reservat- Waldungen 
nicht abstehen wollte.

Würde daö Aerar die landesfürstlichen Reservate 
nicht aufgeben, so würde es den gegenwärtigen Besitzern 
doch eine sehr bedeutende Erleichterung sein, wenn ihnen 
die gegenwärtig nicht zustehende Einwendung der Ver
jährung auch zukommen würde. — Der Ausschuß hat

selbst gesagt, in Oberkrain sind Waldungen, aus welche 
das hohe Aerar nicht nur Jahrzehende sondern Jahrhun
derte seine Ansprüche nie ausgeübt hat. Wenn nun die
sen Besitzern die Einwendung der Verjährung zu Gute 
kommen wird, so werden sie ihre Rechte leicht behaupten 
können. —

Ich muß nun erwähnen, daß in allen diesen Pro
zessen, die in Oberkrain bestehen, daö Aerar alö Kläger 
aufgetreten ist. — Das Aerar spricht die Reservate an ; 
folglich sind die Gemeinden oder Privaten im Besitze der 
Waldungen, und wo Jemand Besitzer ist auö was immer 
für einem Rechtstitel, dort kann ihm die Einwendung 
der Verjährung die besten Dienste in dem Prozesse (eisten. 
N u n  nehme ich an, daS hohe Aerar würde diese Einwen
dung zugcstehen, so wie eS sie schon in ändern Kronlän- 
dern zugestauden hat, so ist in dieser Beziehung für die 
Besitzer und Eigenthümer der Waldungen und mit dem 
Reservate behafteten Waldungen unendlich viel gewonnen; 
daher würde ich diesen Antrag auch unterstützen, jedoch 
für den Fall nämlich, alö das H. Aerar von feinem Re
servate nicht abstehen würde. Ich stelle daher nur noch 
meinen Wunsch dahin, daß der Ausschuß meinen Antrag, 
welcher an ihn verwiesen worden ist, zugleich in Berä- 
thung und Erwägung ziehe, ob derselbe nicht mit Punkt 
3 sich vereinigen lasse.

P r ä s i d e n t :  Erlauben, Herr Abgeordneter, stel
len Sie diesen Wunsch nur privat oder . . . .  ?

Abg. B r o l i c h :  Ich stelle ihn nur privat.
Weil der Ausschuß den Antrag bereits erhalten hat, 

und derselbe neulich an ihn verwiesen worden ist, so glaube 
ich, weil der Ausschuß ohnehin in einer nächsten Sitzung 
erst den Paragraph formuliren w ird, derselbe vielleicht 
auch Gelegenheit finden könnte, meinen Antrag, nämlich 
den zweiten Theil desselben, soweit er sich auf daö Re
servat bezieht mit dem (einigen vereinigen zu können.

P r ä s i d e n t :  Ich frage daher, ob der Herr Ab
geordnete diesen Wunsch alö Gegenstand der Abstimmung 
ansehe?

Abg. B r o l i c h :  Ja ich sehe ihn alö Gegenstand 
der Abstimmung an, und weil er nur ein formeller ist, 
brauche ick ihn nicht schriftlich einzubringen.

Abg. Dr. To ma n .  Ich bitte um das Wor t , 
Herr Präsident!

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, ich muß doch die Unter* 
stützungsfrage stellen; weil mir der Wunsch nicht schrift
lich vorliegt, so könnte ich es vergessen. — Jene Herren, 
welche den so eben ausgesprochenen Wunsch deS Herrn 
Brolich unterstützen wollen, bitte ich, sich gefälligst zu erheben. 
(Geschieht.) Er ist genügend unterstützt. — Herr Dr. 
Tornau hat daS Wort.

Abg. Dr. T o m a n :  Der Herr Vorredner hat 
gesagt, daß ich für die Aufrechthaltung des Reservates 
im Interesse der Gewerkschaften spreche, daß ich Vertre
ter der Gewerkschaften b in , daher daS Recht habe, daS 
zu thun.

Meine verehrten Herren ! Sie haben meine An
schauung über diesen Gegenstand gehört, ich habe Ihnen 
sogar ein Begehren, welches ich im Rauten der Gewerk
schaften gestellt habe, preis gegeben.

Wollen Sie beurtheilen, inwiefern ich dem Herrn 
Abg. Brolich Veranlassung gegeben habe, mir als Ab
geordneten mit gutem Gewissen diesen Anwurf zu ma
chen. —

Was das Wesen, den Kern der Frage betrifft, 
habe ich daS Gesetz angezogen. In  den Gesetzen liegt 
die Definition der Rechtsverhältnisse. Man definirt nicht



Rechtsverhältnisse, wie in einer Philosophie Begriffe, j  

Kein einziges von den Gesetzen ist von dem Herrn Abg. ; 
Brolich widerlegt worden. Er hat meine Behauptungen, I 
meine Beweise weder mit Gegensätzen noch Gegenbeweisen j  

bekämpft.
Es möge das hohe Haus aburtheilen, inwiefern 

seine Auffassung im Wesen der Sache liegt. —
Abg. Desch m a u u : Als Antragsteller erlaube

ich mir noch Folgendes kurz auzuführen. — Ich hätte 
kaum gedacht, daß ich einen wärmeren Befürworter mei
nes Antrages finden werde, als eben den Herrn Dr. 
Toman, indem er uns ja eine Proposilioit, die er bei 
einer ändern Gelegenheit gemacht hat, vorlaS, worin er 
selbst ausdrücklich erklärt, Daß er keineswegs wünsche, daß 
der Staat sein Eigenthnmsrccht bezüglich der genannten 
Waldungen geltend mache. —  Was den weiteren Pnnkt, 
den Herr Dr. Toman angeführt hat, anbelangt, bin ich 
mit demselben vollkommen einverstanden. Ich sehe eS 
vollkommen ein, daß eben unter der Leitung des Montau- 
Aerars eine Liquidirung der Ansprüche der Gewerkschaften, 
der Herrschaften und Gemeinden am besten und zweck
mäßigsten statt finden könne. —

Durch meinen Antrag glaube ich, ist dieser Punkt 
nicht berührt; das ist eine Angelegenheit, die sich sehr 
leicht wird ans tragen lassen auch dann, wenn das Aerar 
von seinen EigenthuniSansprüchcn ganz abläßt.

Allein das, glaube ich, ist doch der einstimmige 
Wunsch der Gewerkschaften sowohl, als der Herrschaften 
und Gemeinden in Oberkrain, daß dieser letzte Prätendent, 
welcher sich unter die streitenden Parteien eingedrängt 
hat, von seinen Ansprüchen abstehen möge.

Ich habe ferner keineswegs geäußert, eS gäbe kein 
landesfürstlichcö Refervatörecht, ich definirte nur dasselbe 
nach der zu wiederholten Malen citirtcn Abhandlung über 
diesen Gegenstand, ich erlaubte mir nur zu bemerken, daß 
dasselbe, wie darin angeführt ist, durch Kaiser Joses suS- 
pendirt worden sein soll. Nun wenn es in Krain nicht 
snspendirt worden ist, so criftirt cs noch; allein daS 
landeöfürstlichc Reservatrecht ist kein EigenthumSrecht, 
es ist nur ein HoheitSrecht. (Abg. Dr. Toman: richtig!)

ES ist ein Recht, welches eben die Verhältnisse deS 
Bergbaues berücksichtiget, und eben zum Zwecke hat, den 
Bergbau vor Schaden zu schützen. In  jener Beziehung 
wegen der Suspeudirung mag ich vielleicht im Jrrthuine 
gewesen sein, jedoch bas ist etwas, was mit meinem 
Antrage in feinem Zusammenhänge steht.

Was die von Herrn Brolich angeführten Entgeg
nungen anbelangt, warum ich den Absatz 2 bekämpft, 
und die Streichung desselben beantragt habe, so geschah 
dieses lediglich darum, weil ich aus den Motiven des 
Ausschusses erfahren habe, daß derselbe nur die Verhält
nisse Oberkrains im Auge gehabt habe, indem in dem 
Ausschußberichte weder die Servitutsverhältnisse in den 
Idrianer Waldungen, «och jene in der Adelsberger 
Waldung auch nur mit einer Sylbe erwähnt werden. 
Daß ich jedoch das landcsfürstliche Reservatsrecht nicht 
läugue, ist auch daraus ersichtlich, weil ich keineswegs 
beantragt habe, eö möge der dritte Wunsch gestrichen 
werden, worin eS heißt, daß das landesfürstl. Reservats- 
recht aufgehoben werde. Ich sagte nur, eS würde sich 
hierin unser Landtag den betreffenden Wünschen der Land
tage von Kärnten, Steiermark u. s. w. accomntobircn.

Bezüglich ber bort angeführten Rechte britter Per
sonen bemerkte ich nur, baß mir bieß ganz überflüssig zu 
fein scheine, ittbent ohnehin schon im Berggesetze bie 
bezügliche Verfügung getroffen ist.
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Ich empfehle bem h. Hause bie Annahme meines 
Antrages, würbe aber doch wünschen, daß, ba natürlich 
zuerst ber Brolich'sche Antrag zur Abstimmung kommen 
wirb, bem zu Folge bie Absätze 2 ttitb 3 bem Ausschüsse 
nochmals zurückgewiesen würben, baS nämliche auch mit 
meinem Anträge geschehe. Der Ausschuß ivirD ohnehin 
eine nette Formnlirnng bcs ersten Wunsches zu bringen 
haben, ttnb ba bttrch bie Anträge sul> 2 unb 3 ohnebiefs 
auch über beit Brolich'sche» Antrag in merito entschieden 
wirb, so erlaube ich mir beit Wunsch anSzusprechen, baß 
daS H. Haus, nach dein Anträge deö Herrn Abg. Brolich 
die Absätze 2 und 3 einer nochmaligen Begutachtung an 
beit Ausschuß zurückweisen würbe, welcher in ber nächsten 
Sitzung fein erneuertes Gutachten barüber nuö abjugcbeit 
hätte; sonst aber würde ich bitten, meinen Antrag 
anzunehmen.

P r ä s i d e n t :  Ich erlaube mir auf die letzt ge
sprochene Rede deS Herrn Abg. Deschntann zu bemerken, 
daß Herr Abg. Brolich keinen solchen Antrag gestellt hat. 
Herr Brolich hat mir schriftlich nichts übergeben. Allein 
ich habe ein gutes Gebächtniß. Er sprach beit Wunsch 
aus, baß sein bereits früher gestellter Antrag bem be
stehenden Ausschüsse zur Berücksichtigung aitcntpfohlett 
werde bei ber Rebactioit bcs heute ans sub Nr. 1 vom
H. Sanbtage gefaßten Beschlusses. Das ist mir bekannt 
gegeben. Wünscht aber ber Herr Abgeorbnete wirklich 
einen Antrag zu stellen, so bitte ich, mir ihn schriftlich 
zu übergeben.

Abg. B r o l i c h :  Ich werbe so frei fein. Der A r
tikel 1 war nur bie Veranlassung, baß ich beit Antrag 
dahin gestellt habe, baß mein bereits bem Ausschüsse 
übergebener Antrag bcmfclbcit zur Berathnng unb Ver
gleichung mit dem Art. 3 zttgcwiefcn, fohin auch Der 
Artikel 3 des Ausschusses zur nochmaligen Erwägung 
zurückgewiesen wäre.

P r ä s i d e n t :  Daun ist es ein förmlicher Antrag. 
Ich bitte, ihn mir schriftlich zu übergeben.

Abg. B r o l i c h :  Dazu würde auch Der Antrag 
des Herrn Deschmann kommen, und so konnte der Aus
schuß nun seine Schuldigkeit vollkommen erfüllen, denn 
einer Verzögerung mag er sich immerhin bewußt fein, Da 
nämlich Der Ausschuß schon feit Februar 1861 besteht, 
uiib er beit Antrag erst vor einigen Tagen gestellt hat.

P r ä f i b e n t : Ich erlaube mir bie Bemerkung: 
Da Ih r  Antrag ein vertageuber ist, bitte ich, ihn mir 
schriftlich zu übergeben, iitiD muß zuerst über denselben 
abflimmen lassen, ehe ich zum 2. unb 3. Antrage des 
Ausschusses übergehe. — Wünscht noch Jemand daS Wort?

Abg. Dr. T o m a n :  Ich werDe zum Punkte 3, 
wenn nicht mehr gesprochen iverDen könnte, Den Antrag 
stellen, wie ich früher schon Die MoDificirnng gegeben 
habe, baß bie Worte: „ oder wenigstens die Einwendung 
ber Verjährung für zulässig erklärt werbe", gestrichen 
werden. Ich halte sie für bie Zukunft, wenn das Reser
vat aufgehoben wird, für unzulässig für bie Vergangen
heit, unb wenn bas Reservat bestünde, aber diese Bestimmung 
rückwirkend angenommen werden möchte, würde sie sehr Viele 
hart treffen. Ans diesen Motiven wünsche ich, daß 
bieser ohnehin überflüssige Beisatz wegverbleibe.

P r ä s i d e n t :  Ich erlaube mir zit bemerken, daß 
wenn der Antrag deS Herrn Brolich ad Post 2 zur 
Abstimmung kommen unb vom H. Haufe angenommen 
wirb, ipso facto bie Berathnng unb Beschlußfassung 
über beit Antrag 3 entfällt.

Ich kamt die vorläufige AitmelDitttg des dießfälli-
3"



20

flcii Amendements nicht «och vornehmen oder zur Unter« 
stützungsfrage bringen. — Ich bedauere überhaupt, daß 
die Berathung sich in den §. 2 und 3 verloren hat, wo 
w ir ohne die mindeste Einbuße bei der Berathung zu 
leiden, stricte bei 8. 2 hätten bleiben können. Wünscht noch 
Jemand der Herren das Wort? — Wenn nicht, so bitte 
ich den Herrn Berichterstatter daS Schlußwort zu nehmen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Die Debatte hat
Dimensionen angenommen, die weit über den Rahmen 
der heutigen Frage gehen, sie hat Gegenstände berührt, 
die nicht in der Ausgabe des Comitüs lagen. Was das 
landesfürstliche Reservat sei; ob es nur das HohcitS- 
recht der Forstanfsicht, der Forstpolizei, oder nur das 
Recht sei, das überschüßige Holz als Regale dem Berg
baue zuzuwenden, oder ob darin auch das' Eigenthum auf 
die Hoch- und Schwarzwälder implicite enthalten sei; ob 
dieses Regale, und in welcher Ausdehnung'hier in Krain 
bestehe, oder nicht? alle diese Fragen sind nach meiner 
Anschauung kein Gegenstand der vorliegenden Erörterung. 
Die Ausgabe, die daS Coniitö vor sich gehabt hat, war 
einfach die, jene Bestimmungen zu finden, welche, ob 
nun diese faktische» oder rechtlichen Verhältnisse bestehen 
oder nicht, geeignet wären, den Gang der Abwickelung 
derselben zu beschleunigen. Folgerichtig ist auch meine 
Aufgabe heute nur die, diejenigen Angriffe abzuweisen, 
die gegen die Positionen des Antrages 2 und 3 des Aus
schusses erhoben wurden.

Man hat hier zuerst gesagt, der Artikel 2 präjudi- 
cire. Ich wüßte wirklich nicht, was damit präjudicirt 
wird, wenn bemerkt wurde, es sei das Ministerium zu 
ersuchen, Seine Majestät zu bitten, jene Berücksichtigun
gen dem Lande Krain zuzuwenden, welche dem Salz- 
kammergute bezüglich der ärarischen oder in ärarischer 
Verwaltung stehenden Wälder zugewendet wurden. Diese 
Begünstigungen bestehen einfach darin, daß der Vertreter 
angewiesen wurde, minder fiskalische Interessen im Auge 
zu halten, und mehr nach Billigkeit als nach der strengen 
Norm des Ablösungsgcsetzcö vorzugehen, daß er mit einer 
unumschränk ten Vollmacht ausgerüstet wird, endlich 
daß nicht die Preise der Normal-Periode, wie sie im 
Patente festgestellt sind, als maßgebend allein anzuseheu 
seien, sondern andere billigere Grundlagen.

Wie Jemand in seinen Rechten durch diese Begün
stigungen präjudicirt werde, kann ich nicht begreifen.

Es können sich diese Begünstigungen nur auf die 
ärarischen Wälder, die als solche erkannt oder anerkannt 
werden, oder die in ärarischer Verwaltung stehen, beziehen, 
und da hat wahrlich der Eigcnthümcr das unbeschränkte Recht 
Conccssioueu zu machen, in welcher Art und Ausdehnung 
er will.

Hinsichtlich dessen, was bezüglich des landesfürstlichen 
Reservates gesprochen wurde, muß ich mich der Anschauung 
des Herrn Dr. Toman vollkommen anschließen. Der 
Ausschuß hat nur vermieden, den pos i t i ve  n A u s sp r n ch 
zu tim»: ES bestehe in Krain ein derlei l. f. Reservat; 
eben weil er gedacht hat, cS sei diese Frage in keiner 
Richtung zu präjudicireu. Allein besteht ein solches l. f. 
Reservat, so verfängt der Artikel 3 des Antrages in kei
ner Richtung, weil er eben bezweckt, die Geltendmachung 
der diesem Reservate gegenüber angesprochenen Rechte 
zu erleichtern.

ES ist in diesem dritten Absätze die Einschaltung 
bezüglich der Einwendung der Verjährung beanständet 
worden. — Daß sich dieselbe nicht auf die Vergangenheit 
beziehe, liegt wohl schon ausdrücklich in den Worte»: 
„mit Berücksichtigung der auf fieser Grundlage erwerbe- !

neu Rechte dritter Personen". Allein für ganz überflüs
sig möchte ich sie denn foch nicht halten, und zwar in so 
weit nicht, als gerade daö l. f. Reservat auch in dieser 
Richtung ausgedehnt werden w ill, daß daS Aerar das 
E i g e n t h u m  dieser Wälder anspricht, wornach Niemand 
berechtiget wäre, bezüglich solcher Wälder irgend welche 
Rechte zu erwerben, eS wäre denn, er sei vom H. Aerar 
damit, belehnt worden. Insoweit nun hier in der Ein
wendung der Verjährung ein Beweismittel zur Durch
setzung von Rechten zugestanden wird, scheint cs allerdings 
wünschenSwerth, auch dieses Beweismittel gelten zu lassen, 
nachdem sonst die Parteien genothiget sind, durch Ur
kunden und andere weitwendige Erörterungen erst den 
Beweis des Eigcnthums durchzuführen, welchen sie sonst 
auf Grund des Besitzes und der Ersitzung mit weit we
niger Schwierigkeiten zu führen in der Lage wären.

Ich wende mich noch gegen den Wunsch, der von 
Seite des Herrn Abg. Brolich rücksichtlich der Frage der 
Sequestration geäußert wurde. Ich glaube in erster Linie 
bemerken zu müssen, daß die Sequestration eine politische 
Maßnahme fei, die mit dem Rcservatrcchtc überhaupt in 
keinem ursächl ichen Zusammenhänge steht. (Abg. Dr. 
Toman: Richtig!)

Es waren Bcsitzstreitigkeiteu, gegenseitig bestrittene 
Eigenthums-Verhältnisse, mit Einem Wort ein kleiner 
Krieg im Staate selbst, und die Regierung hatte vollkom
men recht, wenn sie bis zur Austragung dieser von so 
vielen Prätendenten und aus so verschiedenen Titeln an
gesprochenen Rechte ein Provisorium, d. i. die Seque
stration, über diese Wälder verhängte.

Die Zurückweisung der ganzen Anträge des Aus
schusses an denselben, um auch diese Frage, ober den 
Antrag des Herrn Abg. Brolich bezüglich der Aufhebung 
der Sequestration (Abg. Brolich: des Reservatrechtes!) 
damit in Verbindung zu setze», finde ich eben deßhalb 
nicht am Platze, weil diese Frage ganz eine andere 
Richtung hat; übrigens wird der Ausschuß dieselbe in 
Berathung ziehen und wird, wenn es anders thunlich, 
sie noch im Laufe dieser Session zur Sprache bringen.

Ich glaube, es ist so viel Zeit aufgewendet worden, 
um diesen Gegenstand zu beleuchten, oder ich möchte bei
nahe sagen, zu verwirren (Heiterkeit.), daß ich mich füg
lich jeder weitern Auseinandersetzung enthalten kann. 
(Heiterkeit, Beifall.)

P r ä s i d e n t :  Die Debatte ist . . .
Abg. B r o l i c h :  Ich möchte nur noch zu einer

faktischen Berichtigung (Wiederholte Rufe: Schluß
und Heiterkeit.)

P r ä s i d e n t :  Die Debatte ist geschlossen. Es ist 
hier der Antrag 2 des Ausschusses verhandelt worden, 
in diese Verhandlung zugleich aber auch der Antrag 3 
hineingezogen worden. Ich muß mich jedoch strenge an 
die Geschäftsordnung halten, und hier rein nur auf der 
Beschlußfassung deS Punkt 2 des Antrages beharren. 
Rücksichtlich des zweiten Antrages deS Ausschusses ist 
nur ein ablehnender Antrag da, nämlich jener des Herrn 
Abg. Deschmann, welcher zwar positiv lautet: nämlich 
den Punkt 2 des Ausschußantrages zu streichen; er in- 
volvirt aber eine Negation, welcher kein Gegenstand ei
ner Abstimmung sein kann. Bei dieser Veranlassung ist 
mir vom Herrn Abg. Brolich, auch ein Antrag überreicht 
worden, welcher jedoch, da er, so wie er mir hier vor
liegt, sich ausdrücklich auf den Punkt 3 deö Ausschuß- 
Antrages bezieht, hier nicht zur Abstimmung und Be
schlußfassung gelangen kann; damit sich aber das hohe 
Haus überzeugt, faß faS wirklich der Fall ist, w ill ich
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ihn vorlesen und zu gleicher Zeit auch, wenngleich gegen 
die Geschäftsordnung, aber um die Sache abzuthun, zur 
Unterstützungsfrage bringen. Dieser Antrag lautet: „Der 
hohe Landtag wolle beschließen: Mein in der Sitzung 
vom 23. d. M . dem in der 7. Sitzung vom Jahre 1861 
bestellten Ausschüsse zur Vorberathung zugewiesener An
trag, sei von dem Ausschüsse mit seinem Antrage sub 
Art. 3 in Vereinbarung zu bringen, und der geehrte 
Ausschuß daher zu beauftragen, zu diesem Ende den 
Art. 3 nochmals in Berathung zu ziehen".

Dieser Antrag betrifft also offenbar den erst zur 
Berathung und Beschlußfassung kommenden Punkt 3 des 
Ausschußantrages, ich stelle aber, um nickt eine doppelte 
Lesung zu veranlassen, jetzt die Unterstützungsfrage. Jene 
Herren, welche diesen Antrag unterstützen wollen, bitte 
ich, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Er ist 
abgelehnt. — W ir schreiten nun zur Abstimmung über den 
Punkt 2 deö Antrages des Ausschusses. Er lautet: 
„Eö fei das hohe Ministerium zu ersuchen, bei Seiner 
k. k. Majestät jene Begünstigungen hinsichtlich der in ärari
schen oder in ärarischer Verwaltung stehenden Waldungen 
vorkommenden Servituten auch für Kram zu befürworten, 
welche dem Salzkammergute in Oesterreich zugestanden 
wurden". Jene Herren, welche mit diesem Auöschußan- 
trage einverstanden sind, bitte ich, sich gefälligst zu erheben. 
(Geschieht.) Eö ist offenbar die Majorität.

W ir gehen nun zur Debatte deö Punktes 3 des 
Ausschußantrageö, welcher zwar theilweise erörtert, 
worüber aber die Debatte noch nicht geschloffen worden ist.

Dieser Antrag lautet: 3. „Es sei daö hohe M i
nisterium zu ersuchen, im verfassungsmäßigen Wege ein 
Gesetz ins Leben zu rufen, wornaeh das landesfürstliche 
Reservat- und Hoheitsrecht auf Hoch- und Schwarz
wälder in Kram mit Berücksichtigung der auf dieser 
Grundlage erworbenen Rechte dritter Personen aufgeho
ben oder wenigstens die Einwendung der Verjährung 
für zulässig erklärt werde". Wünscht Jemand der Herren 
dießfallö noch das Wort?

Abg. K r o m e r :  Ich bitte um daö Wort.
Die Gemeinden des Bezirkes Kronau in Oberkram 

haben die beiderseits der Wurzner Save gelegenen W al
dungen seit undenklichen Zeiten als ihr ausschließliches 
Eigenthum besessen und genossen. Erst in den Jahcen 
1840 biö 1850 hat das hohe Montan - Aerar angesangen 
seine Reservatrechte auf diese Waltungen geltend zu ma
chen. Damals nun entspann sich die Frage, wer als 
Kläger aufzutreten habe, und diese Frage wurde in allen 
Instanzen veutilirt. Der oberste Gerichtshof hat in letz
ter Instanz erkannt, die Gemeinden seien im Besitze
der Waldungen und es müsse das l. f. Reservatrecht erst 
ausgetragen werden.

Damals also hat man die Besitzrechte der Gemein
den ausdrücklich anerkannt, und hat daher das Montan-
Aerar auf den Rechtsweg gewiesen. Es ist demnach kein 
Zweifel, daß eö noch in Frage steht, welche Waldungen 
im Bezirke Kronau mit dem Reservate belastet sind
(Rufe: Richtig!), welchen Einfluß das ReservatSrecht 
auf die Privatrechte habe und auf welche Grenzen bei 
jeder Waldung insbesondere dasselbe ausgedehnt werden 
könne. (Rufe: Richtig!) Wenn also dieß Alles in Frage 
steht, so glaube ich, j’ri die Schlußbemerkung des Punk
tes 3, daß wenigstens die Einwendung der Verjährung
zulässig fei, nicht ganz ungegründet. Denn hat man 
den Gemeinden daö Recht anerkannt, gedachte Waldun
gen zu besitzen, so muß auch die Ersitzung derselben Platz
greifen können. Was sick nicht ersitzen läßt, das läßt

sich auch nicht besitzen. Wären also diese Waldungen
derart, daß sie gar nicht ersessen werden könnte», so hätte 
man auch den Besitz nicht anerkennen dürfen. Denn 
auf eigentliche Regalien, auf eigentliche Hoheitsrechte
gibt eö für den Privaten auch gar keinen Besitz. Allein
eben deßhalb, weil man den Besitz der Gemeinden ge
richtlich anerkannt, und alle anderen angeblich Berechtig
ten gegen dieselben auf den Rechtsweg gewiesen hat,
hätten auch die politischen Behörden den Besitz der 
Gemeinden respectircn, und sie in diesem Besitze und 
Genüsse nicht verkürzen sollen. Es war daher nicht in 
derOrdnung, daß die politischen Behörden diesen anerkannten 
Besitz der Gemeinden ganz ignorirt, über die Waldungen die 
Sequestration verhängt und den Genieinden zugleich alle 
Besitz - und Genußrechte entzogen haben.

Wenn daher der Herr Vorredner v. Strahl be
hauptet, die Sequestration sei ganz in der Ordnung ge
wesen, so sage ich, diese politische Sequestration sei eine 
rechtswidrige Maßregel gewesen (Bravo, Bravo!), 
man hätte die Besitz - Rechte der Gemeinden respectiren 
sollen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand der Herren 
daS Wort?

Abg. Dr. T o  man:  Ich werde den Antrag, den 
ich zum Punkte 3 des Ausschußantrages gestellt habe, 
zurückziehen, und w ill nur auf die Motive, warum ich ihn 
zurückziehe, eingehen.

Es beirrt nicht, ob dieser eingeschaltete Satz stehen 
bleibt: „oder wenigstens die Einwendung der Verjährung für 
zulässig erklärt werde"; wird, ich hätte gewünscht, daß diese 
Alternative aus dem Grunde dabei gestanden wäre, damit die 
Aufhebung des l. f. Reservatrechtes tentirt und gewährt 
wird und nicht die Alternative, und dann möchte ich auch, 
um nicht den Glauben zu erregen, als wollte ich die 
Einwendung der Verjährung für die Zukunft auSgeschie- 
den haben wollen, diese Position, wie sie beantrgt worden 
ist, stehen lassen.

Was die Rede deö Herrn Vorredners Kromer an
belangt, so möchte ich wohl auch zugeben, daß eö richtig 
ist, daß im Bezirke Kronau erst zu erwägen ist, wo 
Reservatsrechte bestehen. Eö steht dieß ganz im Ein
klänge mit meiner frühem Betrachtung über daö Reser
vat, weil nach dem Hofkanzlei-Dekrete vom Jahre 1804 
vorzüglich betont ist, daß die v e r l i ehenen  Plätze, die 
e r t h e i l t en  B e l e h n u n g e n  aufrecht verbleiben, und 
daß gegen diese Reservat-Waldungen keine Verjährung 
Platz zu greifen habe. ES ist also zu erweisen, ob ir 
gendwo solche Belehnungen oder Verleihungen Platz ge
griffen haben. Darin stimme ich mit ihm ganz überein, 
nur kann ich ihm mit dem juridischen Satze: „Wer nicht 
ersitzen kann, kann auch nicht besitzen" n icht Recht geben; 
denn der Besitz ist ein faktischer Zustand, während die 
Ersitzung einen Titel für sich haben, oder eine bestimmte 
Besitz-Zeit für sich in Anspruch nehmen muß. Was 
nun die Sequestration anbetrifft, so gebe ich zu, daß, 
wenn dieser ans dem Titel einer Vereinbarung mit dem 
Ansprüche des Reservates geschehen wäre, eine unzweck
mäßige Maßregel sein würde, so wie sie auch politisch 
nicht' begründet wäre dort, wo einzelne Insassen der 
Gemeinde über den Besitz der Wälder nicht Streit ge
führt haben, und in diesem Sinne habe ich bei den be
züglichen Verhandlungen für die Gemeinde Lengenfeld 
selbst gestritten und geltend gemacht, daß diese Wälder 
nicht hätten sequestrier werden sollen, am allerwenigsten 
aber die Weißenfelser Waldungen, weil diese nie zur 

i Herrschaft Weißenfels gehörten, sondern meistentheils im
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unbestrittenen Besitz der Gemeinden waren. I n  den 
meisten Theilen dieser Wälder, welche sich über 10.000 
Joch erstrecken, war kein Grund vorhanden, den Ge
meinden die Forstaufsicht zu entziehen und den politischen 
Verwaltungsorganen zu übergeben.

Wenn ich nun die Position bezüglich der Einwen
dung der Verjährung für zulässig erkläre, und meinen 
bezüglichen Antrag zurückziehe, so geschieht cs auS dem 
Grunde, weil ich glaube, daß die Stylisirung immerhin 
catch dahin geht, oaß, wenn auch die Einwendung der 
Verjährung zulässig erklärt wird, immer die früher ge
machte Bestimmung „mit Berücksichtigung der auf der 
Grundlage des Reservates erworbenen Rechte dritter 
Personen" auch diesbezüglich gilt, daher ich mich recorri- 
gire und meinen Antrag fallen lasse.

P r ä s i d e n t :  I n  Folge der kleinen Abirrung, 
welche die Debatte beim Punkt 2 genommen hat, halte 
ich mich für verpflichtet, den Abänderungsantrag des 
Herrn Abgeordneten Deschmann dem H. Hause in Erin
nerung zu bringen, welcher nun hier bei der Berathung 
des Äusschußantrages am gehörigen Orte ist. Dieser 
Antrag lautet:

„Es sei das H. Ministerium zu ersuchen, daß das 
Montan-Aerar mit seinen auf die Waldungen Oberkrainö 
im Rechtswege und bei der Servituten - Ablösung unter 
dem Titel eines L f. Reservates gestellten Ansprüchen ab- 
trete und solche zurückziehe".

Ich habe mir das H. Haus auf diesen Antrag auf
merksam zu machen erlaubt, weil ich denselben als einen 
Abänderungsantrag nach §. 39 der Geschäftsordnung zu
erst zur Abstimmung bringen werde, und weil dann, wenn 
dieser Antrag angenommen würde, natürlich der Ausschuß- 
autrag fällt.

Wünscht Jemand von den Herren das Wort?
Abg. Deschmann:  Ich bitte, Herr Vorsitzender, 

um das Wort. Ich glaube, daß mein Antrag nicht ein 
Abänderungsantrag ist, indem ich ausdrücklich erklärt habe, 
daß ich gegen die Position 3 des Ausschußantrages im 
Grunde nur das einzuwenden hätte, daß sic mir in ein
zelnen Punkten überflüssig zu sein schien, daß ich jedoch 
im Ganzen derselben beistimme. Ich würde daher meinen 
Antrag keineswegs als einen Abänderungsantrag des 3. 
Punktes dcS Ausschußantrages angesehen wissen wollen, 
und erlaube mir nur zu ersuchen, denselben als einen für 
sich bestehenden Antrag, welcher alS Punkt 4 zn gelten 
hätte, zur Abstimmung zu bringen.

P r ä s i d e n t :  Ich erlaube mir nur das h. HauS auf
merksam zn machen, daß der Punkt 3 des Ausschußan
trages unter der Voraussetzung, daß auch der Antrag des 
Herrn Abg. Deschmann angenommen würde, jedenfalls 
einer Redaction durch den Ausschuß bedürfen wird, indem 
sonst der Inhalt nicht zusauiulenstiinmen würde.

Abg. Deschmann:  Dieser Meinung bin ich auch.
P r ä s i d e n t :  Ich habe deßwcgcn, weil ich beide 

Anträge vor Augen habe, was bei den einzelnen M it
gliedern nicht der Fall ist . . .

Abg. Dr. Tom  an: Ich bitte, Herr Präsident, 
der Herr Abg. Deschmann hat keineswegs unter dieser 
Voraussetzung daS Amendement gestellt, sondern hat aus
drücklich erklärt, daß er statt der Punkte 2 und 3 sein 
Amendement substitnirc.

Abg. Deschmann:  Ich bitte, im Gegentheile
habe ich ausdrücklich bemerkt, daß ich gegen den Punkt 2 
stimme, und nur die Bedenken angeführt, welche ich gegen 
Punkt 3 hätte, jedoch ausdrücklich gesagt, daß ich für 
Punkt 3 stimmen würde.

P r ä s i d e n t :  ES wird für die Abstimmung von 
großer Wichtigkeit feilt, daß daS H. HauS jetzt schon den 
Inhalt beider Positionen, welche zur Abstimmung kom
men, kenne. Der AuSschußantrag lautet: (Lieöt den
selben.)

Der Antrag des Herrn Abg. Deschntaitn lautet: 
(Liest denselben.) Aus diesem geht hervor, daß in beiden 
Anträgen ans eine Verzichtleistung hingebeutet ist, welche 
von Seite bes Aerars ausgehen soll, daß man also diese 
beiden Positionen als Punkte 3 und 4 gleichzeitig nicht an
nehmen kann; es stellt sich daher ber Antrag des Herrn 
Abg. Deschmann offenbar als ein Abänderungsantrag dar, 
ich werde jedoch dießfalls die Schlnßfassung deS H. Hau
ses einholen.

Abg. Deschmann:  Ich muß nur noch Folgendes 
dem H. Hause zur Erwägung Vorbringen.

Im  Ansschußantrage heißt es, daß ein eigenes 
Reichsgesetz erlassen werden möge, während es hingegen 
in meinem Anträge heißt, daS Ministerium möge daö 
Montan - Aerar beauftragen, von seinen Ansprüchen abzu- 
stehen. Nun dürfte sich vielleicht daö Ministerium bewo
gen fühlen, bevor es ein derartiges Gesetz dein Reichs- 
rathe vorlegt, sogleich dem Wunsche des hohen Hauses 
nachzukommen, indem dieses Reservatsrecht, wie schon zu 
wiederholten Malen erwähnt worden ist, für bas Aerar 
am Ende glcichgiltig ist, und keine Rente abwirft. Mein 
Antrag ist daher sehr wohl vereinbar mit dein Antrage 
deö Ausschusses, indem er sogleich zu einer Verfügung 
führen könnte. Sollte jedoch das Ministerium den ander» 
Weg einschlagen, und sich entschließen znr Erwirkung eines 
Reichsgesetzes die weitern Schritte zn thun, so würde dein 
Ansschußantrage Genüge geleistet. Ich bemerke nur, 
daß mein Antrag sehr wohl neben dem dcs Ausschusses 
angenommen werden kann, daß er gegen den letztem nicht 
verstößt, und daß eine entsprechendere Stylisirung, vielleicht 
sogar die Beifügung desselben zum Ausfchußautragc durch 
den löbl. Ausschuß besorgt werden könnte.

P r ä s i d e n t :  Ich werbe bie Meinung des H. Hau
ses später einholen. Wünscht noch Jemand das Wort zu 
Punkt 3 deS Äusschußantrages? (Es meldet sich Nie- 
mand.) Wenn nicht, so bitte ich bett Herrn Berichter
statter, salls er noch zu sprechen wünscht, baS Wort zu 
ergreifen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Ich fittbc meinerseits 
nichts anderes beizufügen, als, baß ich glaube, die Frage 
ob die Sequestration von der politischen Behörde rechtskräftig 
verhängt sei, falle weder in die Kompetenz eines Komi
tee, noch in jene dcS Landtages.

P r ä s i d e n t :  Nachdem ich beide Anträge, welche 
vorliege», nämlich den beS Ausschusses uttb jenen bes Herrn 
Abg. Deschmann bei» h. Hause bekannt gegeben habe, 
stelle ich an baS h. Hans die Frage, ob der Antrag dcS 
Herrn Abg. Deschmann als ein Abänderungsantrag zu
erst zur Abstimmung zu kommen habe, oder ob zuerst über 
den AuSschußautrag abgestimmt werden wolle? Meine 
Meinung ist, daß der Antrag beS Herrn Abg. Deschmann 
ciit Abänberungsantrag sei, mtb sich wenigstens in der 
Stellung und in den Worten lautend, wie er hier vor
liegt, mit dein Anträge des Ausschusses sub Punkt 
3 nicht vereinigen lasse. Ich stelle jedoch an das h. 
HauS die Fragc, ob cs genehm ist, daß ich den An
trag des Herrn Abg. Deschmann zuerst, und zwar als 
Abänderungsantrag znr Abstimmung bringe. Jcnc Herren, 
welche diese Meinung theilen, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Mein Antrag ist abgelehnt. Diesem gemäß



bringe ich zuerst den Antrag des Ausschusses Puukt 3 
zur Abstimmung.

Ich habe bereits denselben mehrere Male gele
sen, und er liegt allen Herren vor. Jene Herren, 
welche mit dem Ausschnßantrage sub Punkt 3 einverstan
den sind, bitte ich, sich gefälligst zu erheben. (Geschieht.) 
Er ist einstimmig angenommen — und nun bin ich be- 
müffiget, auch den Antrag des Herrn Abg. Deschmann, 
welchen er als einen Zusatzantrag erklärt, zur Abstimmung 
zu bringen, derselbe lautet: (Liest denselben.) Jene Herren, 
welche diesem Antrage ihre Zustimmung geben wollen, 
bitte ich, sich gefälligst zu erheben. (Geschieht.) Es ist 
die Minorität (Unruhe.), ich bitte, sollte der mindeste 
Zweifel vorhanden sein, so werde ich die Abstimmung 
wiederholen. (Nach neuerlicher Zählung.) Es haben sich 
13 von den Herren erhoben, und cs sind 28 gegenwärtig, 
der Antrag ist folglich abgelehnt.

Abg. Deschmann:  Ich werde doch bitten, zur 
Constatirung der Abstimmung die Gegenprobe vorzn- 
nehmen.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte also jene Herren, welche 
gegen diesen Antrag sind, sich gefälligst zu erheben. (Ge
schieht.) Eö sind 16 Stimmen, folglich ist Ih r  Antrag 
abgelehnt.

ES wäre somit dieser Gegenstand abgethan und ich 
bin nicht in der Lage zur dritten Lesung zu schreiten, anö 
der Ursache, weil der verehrte Ausschuß den Punkt 1 des 
Antrages erst redigireu wird. Da von mehreren Seiten 
deS H. Hanfes der Wunsch geäußert worden ist, die 
Sitzung zu schließen, so werde ich diesem Wunsche nachge- 
ben. Die nächste Sitzung findet morgen Vormittags statt. 
Als Gegenstände der Tagesordnung bestimme ich:

1. Den Bortrag in Betreff deS Heeres - Ergän- 
znngö-Gesetzes.

2. Der Bortrag des Landeöansschusscs wegen der 
zu bewilligenden Gnadengabe. (Heiterkeit, Rufe: erst 
viermal!)

3. Bortrag deS SluSschußberichteS wegen Aufhebung 
des Kirchenpatronats.

4. Vortrag deS PetitionSanSschusseö über bereits 
mehrere erledigte Petitionen. Ich habe dann später dem h. 
Hause noch etwas bekannt zu geben, frage aber jetzt, wird 
etwaö gegen diese Tagesordnung eingewendet?

Abg. Dr. T o  man:  Ich bitte, Herr Präsident,
wir haben nur noch zwei SitzungStage, was ist beim mit 
dem Präliminare?

P r ä s i d e n t :  Darüber werde ich sogleich sprechen. 
Dem hohen Hause wird bekannt gegeben, daß der Bericht 
des Finanz-Ausschusses über die Voranschläge deS stän
dischen, des Kranken-, des Irren-, deS Gebär-, dcö Fiu- 
delhans- und deS LandeS-Fondeö sich noch in der Druckerei 
befinde, nnd heute Nachmittag den verehrten Mitgliedern in 
die Wohnungen zngesendet werden wird. Nach der Geschäfts
ordnung nnd der Wichtigkeit dieses Gegenstandes ist eö 
klar, daß wenn die Herren den Bericht heute bekommen, 
derselbe erst Dinstag an die Tagesordnung kommen kann.
(Ruse: daö ist zu spät!)

Abg. K r o m e r : Ich bitte um daö W ort! Der
Bericht wegen entgeltlicher Ablösung dcö PatronatsrechteS 
ist erst heute zum Lithographiren übergeben, daher den 
Herren Mitgliedern noch nicht mitgetheilt worden. Ich 
bitte daher die hohe Bersaminlnng zu befragen, ob sie
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einwillige, daß ohne vorläufige Mittheilung dieses Aus
schußberichtes in die Debatte eingegangen werde.

P r ä s i d e n t :  Hierauf erlanbe ich mir Folgendes 
zu bemerken: Ich habe diese Vorlage aus die morgige 
Tagesordnung gestellt, weil mir der verehrte Herr Abg. 
Kromer bereits gestern daS Ansinnen gestellt hat, sogar 
schon auf die heutige Tagesordnung die Vorlage zu stellen. 
Ich habe demnach geglaubt, daß dieselbe bereits zur Ver
keilung gelangt sei. Ich stelle aber dennoch dem Wunsche 
deS Herrn Abg. Kromer entsprechend die Anfrage, ob 
das h. Haus einverstanden sei, daß, ungeachtet der 
Bericht deS Ausschusses erst heute vertheilt worden ist. . .  
(Rufe: Er ist aber nicht vertheilt worden!) Dann na
türlich streiche ich ihn von der morgigen Tagesordnung. 
(Ruse: warum denn?) Wird über die Tagesordnung 
noch etwas bemerkt?

Abg. Dr. S n p p a n :  Ich würde beantragen, daß 
dessenungeachtet bei der Kürze der Zeit dieser Antrag 
auf die Tagesordnung gestellt würde, und daß ebenso daö 
Präliminare, wenn auch der Bericht erst heute Nachmittag 
vertheill wird, morgen bereits an die Tagesordnung 
komme.

P r ä s i d e n t :  Ich habe hier darüber ein uuuuter- 
schriebenes pro memoria erhalten, und kann daher nicht 
sagen, wann und zu welcher Zeit die Herren den Bericht 
mit Bestimmtheit bekommen werden; auch glaube ich, Paß 
der Gegenstand so wichtig ist, daß ihn die Herren wohl 
früher durchzugehen wünschen werden.

(Abg. Ambrofch meldet sich zum Worte.)
Abg. D r. T om  an: Ich glaube, daß diese Ta

gesordnung für morgen in Anbetracht des Umstandes als 
wir noch so BieleS zu erledigen haben, eine kaum genü
gende sein dürfte. Ich hätte in dieser Beziehung von 
Seiner Ercellenz dem Herrn Grafen Anton v. Auersperg 
etwas zu melden, welchen ich heute besucht habe, und 
welcher, wiewohl noch leivend, dennoch bereit ist, vielleicht 
schon morgen, wenn der Gegenstand hinsichtlich der 
SteuerherabminderungS - Petition <m die Tagesordnung 
kommen würde, seinen Bortrag zu halten. Vielleicht 
würde der Herr Vorsitzende sich dadurch bestimmt fühlen, 
auch diesen Gegenstand schon morgen ans die Tagesord
nung zu stellen, damit wenigstens der Dinstag für daö 
Präliminare frei bleibe.

P r ä s i d e n t :  Dagegen erlaube ich mir nur zu 
bemerken, daß ich während der Sitzung eine schriftliche 
Mittheilung von Seiner Ercellenz dem Herrn Grafen 
Auersperg erhalten habe, worin er sagt, daß er die Pe
tition wegen Herabminderung der Steuer morgen vorzu- 
tragen nicht im Stande ist.

Abg. Dr. To ma n :  Daö, waö ich gesagt habe, 
habe ich auö dem Munde deö Herrn Grasen v. Aneröperg 
vernommen. Er selbst hat mich ersucht, dieß zu sagen 
ich habe nur vergessen, früher hievon Erwähnung zu 
machen.

P r ä s i d e n t :  Dann w ill ich diesen Gegenstand 
auf die Tagesordnung stellen, wenn der Herr Gras dazu 
bereit ist; erscheint Se. Ercellenz nicht, so kann es noch 
immer von dcr Tagesordnung gestrichen werden. Ich 
stelle also den Antrag resp. Bericht wegen Herabminde
rung der Grundsteuer aus die morgige Tagesordnung, 
natürlich nur eventuell.

Abg. Ambrosch:  Was die Vervielfältigung der 
Voranschläge betrifft, so beehre ich mich, dem hohen
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Hause mitzutheilen, daß heute die Vervielfältiguug der 
letzten Bogen derselben geschehen sei, und daß Aussicht 
vorhanden war, um 11 Uhr die betreffenden Stücke an 
die verehrten Herren Abgeordneten zu vertheilen; ich habe 
auch bereits 8 Bogen davon hier. Es hat sich aber 
ein Unglücksfall bei der Drucklegung ergeben, so daß ich 
die bezüglichen Bogen neu verfassen mußte, und daher 
ergibt sich eine Verzögerung in der Vervielfältigung, die 
jedoch hoffentlich bis 3 Uhr zu Ende geführt fein wird. 
Es werden dann 12 Bogen vorhanden fei», und ich werde 
die Ehre haben, sie den Herren in daö HauS zu schicke«. 
Es kann daher dieser Gegenstand Dinstag gewiß an die 
Tagesordnung kommen. (Rufe: Morgen!)

P r ä s i d e n t :  W ir haben für morgen schon so 
viel, daß wir meiner Meinung nach damit nicht fertig 
werden.

Abg. Dr. Tom  an : Herr Präsident, w ir müssen 
die Gegenstände noch erledigen. Das Präliminare wird 
nicht in einer halben Stunde abgethan werden können. 
Ich bitte daher morgen die Sitzung und Verhandlung 
soweit zu führen als es möglich ist, und wenn es nicht 
geht, für Nachmittag eine Sitzung anzuordnen.

P r ä s i d e n t :  Die Sitzung ist geschlossen.

(Schlrisi der Sitzung 2 Uhr )


